
307 G 3229 

Gesetz- und Verordnungsblatt 
56.Jahrgang 

Glied.- Datum Kr. 

2000 2.7.2002 
20320 

205 5.7.2002 

223 20.6.2002 

223 25.6.2002 

223 2.7.2002 

301 8.7.2002 

7122 2.7.2002 

763 3.7.2002 

FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

Ausgegeben zu Düsseldorf ain 29. Juli 2002 Nu111mer 19 

Inhalt Seite 

Gesetz über die Errichtung des Laudesjustizvollzugsamtes Nordrhein-Westfalen (Landesjustizvoll-
zugsan1t - LJV AG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 

Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über die Organisation und die Zus:ändigkeii der 
Polizei im Lande :-Jordrhein-Westfalen - Polizeiorganisationsgesetz (POG T\i'R\.V) - . . . . . . . . . . . 308 

Verordnung über die Gleichwertigkeit von Vorbildungsnachweisen mit dem Zeugnis der Fachhoch­
schuh'ei:e (Qualifikationsverordnung Fac:hhochschule - QVO-FH). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 

Bekanntmachm1g der Neufassung der Allgemeinen Sclmlorcinung (ASchO) . . . . . . . . . . . . . . . . 314 

Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz -
LABG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 

Verordnung zur Übertragung der Führung des Handelsregisters auf zusätzliche Amtsgerichte; Zweite 
Anderung der Dekonzentration (Zweite .Äi„derungs-VO zur Handelsregister-Dekonzentrations-VO). 330 

Bekanntmachung des In-Kraft-Tretens des Staatsvertrages zwischen dem La:r:d Rheinland-Pfalz und 
dem Land Nordrhein-Westfalen über die Zugehörigkeit der Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaf:s-
prüfer und der vereidigten Buchprüferinnen und Bucl:prüfer des Landes Rheinland-Pfalz zum Versor-
gungs,Ner~ der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer in: Lande Kordrhein-Westfalen . 331 

Bekanntmachung der Eintragung der Versch..'llelz:mg der Provinzial Holding Westfalen und der Pro­
vinzial Leben Holding Westfalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 

Die neue CD-Rom „SGV. NRW.", Stand 27. Juni 2002, ist ab Anfang August erhältlich. 
Sie enthält alle Anlagen. 

Bestellformulare finden sich in den Nummern 3 und 4 des GV. :NRW. 1999, ebenso im Internet-Angebot. 

Hinweis: 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung. 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sa1mnlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) werden auch im Inten1et angeboten. Die Adresse ist: 
http://sgv.im.nrw.de 



308 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 19 vom 29. Juli 2002 

2000 
20320 

Gesetz 
über die Errjchtung des Landesjustizvollzugsamtes 

Nordrhein-Westfalen 
(Landesjustizvollzugsamt - LJV AG) 

Vom 2. Juli 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
über die Errichtung des Landesjustizvollzugsamtes 

Nordrhein-Westfalen 
(Landesjustizvollzugsamtsgesetz - LJV AG) 

Artikel I 
Gesetz 

über die Errichtung des 
Landesjustizvollzugsamtes N ordrhein-\Vestfalen 

(Landesjustizvollzugsamtsgesetz - LJV AG) 

§ 1 

Für das Land Nordrhein-vVestfalen wird ein Landes­
justizvollzugsamt als lVIittelbehörde des Justizvollzugs 
errichtet. Die Landesregierung "\vird ermächtigt, den Sitz 
des Landesjustizvollzugsamtes durch Rechtsverordnung 
im Einvernehmen mit dem Rechtsausschuss des Landtags 
Nordrhein-'\V estfalen zu bestimmen. 

§2 

Die Präsidentin oder der Präsident des Landesjustiz­
vollzugsamtes übt die Dienstaufsicht und die Fachauf­
sicht über die Behörden und Einrichtungen des Justiz­
vollzugs aus. 

§ 3 

l\!Iit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes gelten die 
Beschäftigten der Justizvollzugsämter Rheinland und 
Westfalen-Lippe als versetzt an das Landesjustizvoll­
zugsamt Nordrhein-Westfalen; der Justizminister kann 
hiervon abweichende Einzelmaßnahmen treffen. 

20320 
Artikel II 
Änderung 

des Landesbesoldungsgesetzes 

Das Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-\Vestfa­
len (Landesbesoldungsgesetz - LBesG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. November 1995 (GV. NRW. 
S. 1166), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai 2000 
(GV. J\1RW. S. 462), vvi.rd wie folgt geändert: 

Die Anlage 1 wird \Vie folgt geändert: 

a) In der Besoldungsgruppe B 3 werden die Worte 
„Präsident eines Justizvollzugsamts" durch die '\Vorte 
,,Vizepräsident des Landesjustizvollzugsamts Nord­
rhein-Vvestfalen" ersetzt. 

b) In der Besoldungsgruppe B 5 wird eingefügt: ,,Präsi­
dent des Landesjustizvollzugsamtes Nordrhein-West­
falen". 

Artikelill 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 1 
Überleitung 

(1) Der Präsident des Justizvollzugsamts Westfalen­
Lippe ist mit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes in das 
Amt des Präsidenten des Landesjustizvollzugsamts 
Nordrhein-Westfalen übergeleitet. 

(2) Der Abteilungsdirektor des Justizvollzugsamts 
Westfalen-Lippe ist mit dem In-Kraft-Treten dieses 

Gesetzes in das Amt des Vizepräsidenten des Landesjus­
tizvollzugsamts Nordrhein-Westfalen übergeleitet. 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2002 in Kraft; zum 
selben Zeitpunkt treten das Gesetz über die Einrichtung 
selbstständiger Justizvollzugsämter vom 24. Februar 1970 
(GV. NRW. S.168) und die Verordnung zur Änderung der 
Bezirke der Justizvollzugsämter vom 3. Februar 1999 (GV. 
l\TRW. S. 46) außer Kraft. 

Düsseldorf, den 2. Juli 2002 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

Wolfgang Clement 

205 

Der Justizminister 

Jochen Dieckmann 

- GV. NRW. 2002 S. 308. 

Bekanntmachung 
der Neufassung des Ge~etzes 

über die Organisation und die Zuständigkeit 
der Polizei im Lande Nordrhein-Westfalen 
- Polizeiorganisationsgesetz (POG NRW) -

Vom 5. Juli 2002 

Auf Grund des Artikels 5 des Gesetzes zur Änderung 
des Polizeiorganisationsgesetzes und zur Änderung be­
amtenrechtlicher Vorschriften vom 2. Juli 2002 (GV. 
NRW. S. 242) vvi.rd nachstehend der Wortlaut des Gesetzes 
über die Organisation und die Zuständigkeit der Polizei 
im Lande Nordrhein-·westfalen - Polizeiorganisationsge­
setz (POG-NRW) - in der vom 4. Juli 2002 an geltenden 
Fassung bekannt gemacht. 

Die Neufassung berücksichtigt 

1. die Neubekanntmachung des Gesetzes vom 22. Oktober 
1994 (GV. NRW. S. 852), 

2. i\rtikel 1 des eingangs erwähnten Gesetzes. 

Düsseldorf, den 5. Juli 2002 

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Fritz Behrens 

Gesetz 
über die Organisation und die Zuständigkeit 
der Polizei im Lande Nordrhein-Westfalen 
- Polizeiorganisationsgesetz (POG NRW) -

in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. Juli 2002 

Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt 
Organisation der Polizei 

§ 1 Träger der Polizei 
§ 2 Polizeibehörden 
§ 3 Polizeibezirk des Präsidiums der Wasserschutzpo­

lizei 
§ 4 Polizeieinrichtungen 
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Zweiter Abschnitt 
Aufsicht 

§ 5 Dienstaufsicht 
§ 6 Fachaufsicht 

Dritter Abschnitt 
Örtliche Zuständigkeit 

§ 7 Örtliche Zuständigkeit der Polizeibehörden und 
der Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivoll­
zugsbeamten in Nordrhein-\Vestfalen 

§ 8 P.J.Titshandlu:agen von Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollbeamten außerhalb Nordrhein­
Westfalens 

§ 9 Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamten anderer Länder und 
des Bundes smvie von Angehörigen des Polizeidien­
stes anderer Staaten in Nordrhein-\Vestfalen 

Vierter Abschnitt 
Sachliche Zuständigkeit 

§ 10 Allgemeine sachliche Zuständigkeit der Polizeibe-
hörden 

§ 11 Sachliche Zuständigkeit der Kreispolizeibehörden 
§ 12 Sachliche Zt~ständigkeit der Bezirksregierungen 
§ 13 Sachliche Zuständigkeit des Landeskriminalamtes 
§ 14 Außerordentliche Zuständigkeit 

Fünfter Abschnitt 
Polizeibeiräte 

§ 15 Polizeibeiräte, Mitgliederzahl 
§ 16 Aufgaben des Polizeibeirats 
§ 17 Wahl der ::.VIitglieder 
§ 18 Sitzungen des Polizeibeirats, Vorsitz, Geschäfts­

ordnung und Geschäftsführung 
§ 19 Neuwahl der Polizeibeiräte 

Sechster Abschnitt 
Schlussvorschriften 

§ 20 Verwaltungsvorschriften 
§ 21 In-Kraft-Treten 

Erster Abschnitt 
Organisation der Polizei 

§ 1 
Träger der Polizei 

Die Polizei ist Angelegenheit des Landes. 

§ 2 

Polizeibehörden 

(1) Polizeibehörden sind das LandesJ,--,.riminalarnt, die 
Bezirksregierungen und als K....reispolizeibehörden 

1. die Polizeipräsidien in Polizeibezirken mit mindestens 
einer kreisfreien Stadt, 

2. das Präsidium der Wasserschutzpolizei, 

3. die Landrätinnen oder Landräte, soweit das Kreisge­
biet nach Absatz 2 zu einem Polizeibezirk bestimmt 
wird. 

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Ausschuss 
für Innere Verwaltung und Verwaltungsstrukturreform 
des Landtags die Polizeipräsidien im Einzelnen einzu­
richten und zu bestimmen. ob und inwieweit ein Kreis 
einen Polizeibezirk bildet. , Dabei kann sie Kreise. Teile 
von Kreisen und kreisfreie Städte zusammenfasseii.. 

(3) Das Innenn'linisterium vvird ermächtigt, 

1. durch Rechtsverordnung Polizeipräsidien zu Krimi­
nalhauptstellen zu bestimmen, indem ihnen im Einzel­
nen zu bezeichnende Aufgaben der Strafverfolgung 
und der Gefahrenahv,1ehr anderer Kreispolizeibehör­
den übertragen werden, 

2. durch Rechtsverordnung die polizeilichen Aufgaben 
auf bestimmten Strecken von Straßen oder auf be­
stiminten Teilen von Gewässern im Grenzbereich 
zwischen Kreispolizeibehörden einer Kreispolizeibe­
hörde zu übertragen, 

soweit das zur zweckmäßigen Aufgabenerfüllung erfor­
derlich ist. 

(4) Durch Vereinbarung mit einem anderen Land kann 
bestimmt werden, dass :Nordrhein-Westfalen füx be­
stimmte Strecken von Bundesautobahnen. anderen Stra­
ßen oder schiffbaren Wasserstraßen polizeiliche Aufga­
ben dem anderen Land überträgt oder von diesem 
übernimmt. 

§3 
Polizeibezirk des Präsidiums 

der \Vasserschutzpolizei 

(1) Der Polizeibezirk des Präsidiums der Wasserschutz­
polizei umfasst die schiffbaren Wasserstraßen (Bundes­
wasserstraßen und für schiffbar erklärte Landesgewäs­
ser) einschließlich der mit ihnen unmittelbar in Verbin­
dung stehenden ~ebenarme, .Altarme, vVehrarme, Hafen­
becken, Seen und Baggerlöcher, außerdem die Inseln 
in..llerhalb dieser Gewässer smvie die .Anlagen und Ein­
richtungen, die zu den vVasserstraßen gehören oder der 
Schiffbarkeit der 'Wasserstraßen. dem Schiffsverkehr 
oder dem Umschlag dienen. , 

(2) Das Innenministerium vvi.rd ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Gew·ässer erster Ordnung im Sinne des 
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Landeswassergesetzes oder 
Teilstrecken hiervon dem Polizeibezirk des Präsidiums 
der vVasserschutzpolizei zuzuweisen, sovveit das zur 
zweckmäßigen Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

§4 
Polizeieinrichtungen 

Polizeieinrichtungen für die Ausbildung und Fortbil­
dung sowie für Technik und Ausstattung der Polizei 
können nach § 14 des Landesorgai'lisationsgesetzes er­
richtet werden. Dabei kann bestimi1.1.t werden, dass 
Polizeieim·ichtungen einer anderen Polizeieinrichtung 
dienst- und fachaufsichtlich unterstehen. 

Zweiter Abschnitt 
Aufsicht 

§5 
Dienstaufsicht 

(1) Die Dienstaufsicht führen 

1. das Innenministerium über das Landeskriminalamt. 
über die Bezirksregienmgen und über die Polizeiein..: 
richtungen, die 1'licht einer anderen Polizeieinrichtung 
unterstehen, 

2. die Bezirksregierungen über die Kreispolizeibehörden, 
wobei das Präsidium der i:Vasserschutzpolizei der 
Bezirksregierung Düsseldorf untersteht, 

3. eine Polizeieim·ichtung über die ihr unterstehenden 
Polizeieinrichtungen. 

(2) Das Innemnh'listerium führt die oberste Dienstauf­
sicht über die Kreispolizeibehörden und über die Poli­
zeieinrichtungen, die einer anderen Polizeieinrichtung 
unterstehen. 

§ 6 

Fachaufsicht 

(1) Die Fachaufsicht führen 

1. das Innenministerium über das Landeskriminalamt 
und über die Polizeieinrichtungen, die nicht einer 
Polizeieim·ichtung unterstehen, 

2. die Bezirksregierungen über die Kreispolizeibehörden, 
wobei das Präsidium der ·wasserschutzpolizei der 
Bezirksregierung Düsseldorf untersteht, 

3. eine Polizeieinrichtung über die ihr unterstehenden 
Polizeieinrichtungen. 
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(2) Die Fachaufsicht über die Bezirksregierungen ergibt 
sich aus§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr.1 des Landesorganisations­
gesetzes. 

(3) Das Innenministerium führt die oberste Fachauf­
sicht über die Kreispolizeibehörden und über die Poli­
zeieinrichtungen, die einer anderen Polizeieinrichtung 
unterstehen. 

(4) Das Innenministerium kam1 einer Polizeibehörde 
oder einer Polizeieinrichtung für einen im Einzelnen 
bestimmten polizeilichen Aufgabenbereich die Weisungs­
befugnis gegenüber anderen Polizeibehörden und Poli­
zeieinrichtungen übertragen, soweit eine einheitliche 
Handhabung in diesem Aufgabenbereich erforderlich ist. 

Dritter Abschnitt 
Örtliche Zuständigkeit 

§ 7 
Örtliche Zuständigkeit der Polizeibehörden 

und der Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamten in Nordrhein-Westfalen 

(1) Örtlich zuständig sind die Polizeibehörden, in deren 
Polizeibezirk die polizeilich zu schützenden Interessen 
verletzt oder gefährdet werden. Daneben sind sie örtlich 
zuständig, wenn in ihrem Polizeibezirk Maßnahmen zum 
Schutz polizeilicher Interessen erforderlich sind, die 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes verletzt 
oder gefährdet werden, sofern die zuständigen Stellen 
diese selbst nicht hinreichend schützen können. 

(2) Die Polizeibehörden können durch ihre Polizeivoll­
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten auch außer­
halb ihres Polizeibezirks tätig werden 

1. ztli° Erforschung und Verfolgung von Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten, 

2. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben bei Gefangenen­
transporten, 

3. zur Erfüllung anderer polizeilicher Aufgaben, wenn 
einheitliche Maßnahmen erforderlich sind oder die 
nach Absatz 1 zuständige Polizeibehörde die erforder­
lichen l\!Iaßnahmen nicht rechtzeitig treffen kann. 

(3) Jede Polizeivollzugsbeamtin und jeder Polizeivoll­
zugsbeamte darf Amtshandlungen im ganzen Land Nord­
rhein-vVestfalen vornehmen. wenn dies zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Gefahr, zur Erforschung und Verfolgung 
von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten auf frischer 
Tat sowie zur Verfolgung und Wiederergreifung Entwi­
chener erforderlich ist. 

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist die zuständige 
Polizeibehörde unverzüglich zu unterrichten. 

(5) Das Innenministerium kann einer Polizeibehörde 
zeitlich befristet Aufgaben im Bezirk anderer Polizeibe­
hörden übertragen, insbesondere wenn einheitliche poli­
zeiliche Maßnahmen erforderlich werden. Solche Rege­
lungen können auch die Bezirksregierungen innerhalb 
ihres Regierungsbezirks treffen. 

§ 8 
Amtshandlungen 

von Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamten 

außerhalb Nordrhein-Westfalens 

(1) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe­
amten dürfen im Zuständigkeitsbereich eines anderen 
Landes oder des Bundes in den Fällen des § 9 Abs. 1 Satz 1 
und des Artikels 91 Abs. 2 des Grundgesetzes tätig 
werden, wenn das jeweilige Landesrecht oder das Bun­
desrecht es vorsieht. 

(2) Einer Anforderung von Polizeivollzugsbeamtinnen 
und/oder Polizeivollzugsbeamten durch ein anderes Land 
oder den Bund ist zu entsprechen, soweit nicht die 
Verwendung der Polizei im eigenen Lande dringender ist 
als die Unterstützung der Polizei des anderen Landes 
oder des Bundes. Die Anforderung soll alle für die 
Entscheidung wesentlichen Merkmale des Einsatzauftra­
ges enthalten. 

(3) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe­
amte können in einem anderen Staat im Rahmen Z\Vi­
schenstaatlicher Vereinbarungen tätig werden; sie haben 
dann die danach vorgesehenen Rechte und Pflichten. 

§ 9 
Amtshandlungen 

von Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamten 

anderer Länder und des Bundes 
so\vie von Angehörigen des Polizeidienstes 
anderer Staaten in Nordrhein-Westfalen 

(1) Polizeivollzugsbeamtin._11.en und Polizeivollzugsbe­
amte eines anderen Landes können in Nordrhein-\Vestfa­
len Amtshandlungen vornehmen 

1. auf Anforderung oder mit Zustimmung der zuständi­
gen Behörde, 

2. in den Fällen der Artikel 35 Abs. 2 und 3 sowie 91 Abs. 1 
des Grundgesetzes, 

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr, 
zur Erforschung und Verfolgung von Straftaten auf 
frischer Tat sowie zur Verfolgung und \Viederergrei­
fung Entwichener, wenn die zuständige Behörde die 
erforderlichen Maßnahmen nicht rechtzeitig treffen 
kann, 

4. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben bei Gefangenen­
transporten, 

5. zur Erforschung und Verfolgung von Straftaten und 
Ordmmgswidrigkeiten und zur Gefahren.abwehr in 
den durch Vereinbarungen mit anderen Ländern gere­
gelten Fällen. 

(2) Werden Polizeivollzugsbeamtinnen und/oder Poli­
zeivollzugsbeamte eines anderen Landes nach Absatz 1 
tätig, haben sie die gleichen Befugnisse wie die des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Ihre Amtshandlungen gel­
ten als Maßnahmen derjenigen Polizeibehörden, in deren 
örtlichem und sachlichem Zuständigkeitsbereich sie tätig 
geworden sind; sie unterliegen insoweit den~n Weisungen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Polizeivollzugsbeam­
tim1en und Polizeivollzugsbeamte des Bundes entspre­
chend. 

(4) Angehörige des Polizeidienstes anderer Staaten 
können in Nordrhein-\Vestfalen im Rahmen zwischen­
staatlicher Vereinbarungen tätig werden; sie haben dann 
die danach vorgesehenen Rechte und Pflichten. 

Vierter Abschnitt 
Sachliche Zuständigkeit 

§ 10 
Allgemeine sachliche Zuständigkeit 

der Polizeibehörden 

Die Polizeibehörden haben die Aufgaben zu erfüllen, 
die ihnen durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertra­
gen sind. \Vird die Polizei des Landes Nordrhein-Westfa­
len durch Bundes- oder Landesrecht ohne nähere Be­
zeichnung von Polizeibehörden für zuständig erklärt und 
ist keine Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer Zu­
ständigkeitsregelung vorgesehen, sind die Kreispolizei­
behörden zuständig. 

§ 11 
Sachliche Zuständigkeit 
der Kreispolizeibehörden 

(1) Die Kreispolizeibehörden sind zuständig 

1. für die Gefahrenabwehr insbesondere nach dem Poli­
zeigesetz des Landes Nordrhein-vVestfalen, 

2. für die Erforschung und Verfolgung von Straftaten 
und Ordnungswidrigkeiten; das Präsidium der Was­
serschutzpolizei insoweit nach Maßgabe einer vom 
Innenministerium zu erlassenden Rechtsverordnung, 

3. für die Überwachung des Straßenverkehrs. 

(2) Das Präsidium der \Vasserschutzpolizei ist darüber 
hinaus zuständig für die Überwachung des Verkehrs auf 
den schiffbaren \Vasserstraßen und Gewässern. 
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§ 12 
Sachliche Zuständigkeit 
der Bezirksregierungen 

.. (1) Die Bezirksregierungen sind zuständig für die 
Gberwachung des Straßenverkehrs auf Bundesautobah­
nen einschließlich der Einrichtungen urid Anlagen, die zu 
den Bundesautobahnen gehören, sowie der Zu- und 
Ausfahrten, wobei örtliche Zuständigkeitsabgre~ungen 
nach Absatz 3 erfolgen können. Ihnen kann die Uberwa­
chung des Straßenverkehrs auf autobahnähnlichen Stra­
ßen mit Anschluss an das Bundesautobahnnetz gemäß 
Absatz 3 übertragen werden. 

(2) Unbeschadet der Zuständigkeit der Kreispolizeibe­
hörden nehmen die Bezirksregierungen polizeiliche Auf­
gaben im Sinne des § 11 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 wahr, die im 
Zusammenhang mit dem Straßenverkehr stehen. Andere 

· Angelegenheiten, die die Gefahrenabwehr sowie die 
Erforschung und Verfolgu..TJ.g von Straftaten und Ord­
nungsvvi.drigkeiten betreffen, sind unverzüglich an die 
örtlich zuständige Kreispolizeibehörde abzugeben. 

(3) Das InnenmiP..iste_pum wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Uberwachungszuständigkeit im 
Sinne von Absatz l für bestimmte Strecken von 

1. Bundesautobahnen und anschließenden autobahnähn­
lichen Straßen einer anderen Bezirksregierung, 

2. Bundesautobahnen, die keinen Anschluss an das Bun­
desautobalnmetz haben, einer Kreispolizeibehörde, 

3. autobahnähnlichen Straßen mit Anschluss an das 
Bundesautobahnnetz einer Bezirksregierung 

zu übertragen, soweit das zur zweckmäßigen Aufgaben­
erfüllung erforderlich ist. 

§ 13 
Sachliche Zuständigkeit 
des Landeskriminalamts 

(1) Das Landes1-..riminalamt ist zentrale Dienststelle 
nach § 1 Abs. 2 des Bundeskriminalamtgesetzes. 

(2) Das Landeskriminalamt hat 

1. Einrichtungen für krirninahvissenschaftliche, krimi­
naltechnische und erkennu:ngsdienstliche Untersu­
chungen und Forschungen zu unterhalten und auf 
Ersuchen einer Polizeibehörde, eines Gerichts oder 
einer Staatsanwaltschaft in Strafsachen kriminalwis­
senschaftliche, kriminaltechnische und erkennungs­
dienstliche Untersuchungen durchzuführen und Gut­
achten zu erstatten, 

2. alle für die vorbeugende Bekämpfung soivi.e für die 
Erforschung und Verfolgung von Straftaten bedeutsa­
men Informationen und Unterlagen zu sammeln, aus­
zuwerten und ergänzend zu erheben, insbesondere die 
Polizeibehörden laufend über den Stand der Krimina­
lität und über geeignete ::.\faßnahmen zm· vorbeugen­
den Bekämpfung sowie für die Erforschung und Ver­
folgung von Straftaten zu unterrichten. Im Rahmen 
seiner Zuständigkeit als faforrnationssamrnel- und 
-auswertungsstelle kann das Landeskriminalamt den 
Polizeibehörden fachliche Weisungen erteilen. 

(3) Das Landeskriminalamt hat di_e Polizeibehörden bei 
der vorbeugenden Bekämpfung soivie bei der Erfor­
schung und Verfolgung von Straftaten zu unterstützen. 

(4) Das Landeskriminalamt hat eine Straftat selbst zu 
erforschen und zu verfolgen 

1. auf Anordnung des Innenministeriums im Einverneh­
men mit dem Justizministerium, 

2. auf Ersuchen des Generalbundesanwalts, 

3. auf Ersuchen eines Gerichts oder einer Staatsanwalt­
schaft innerhalb der vom Innenministerium im Einver­
nehmen mit dem Justizministerium erlassenen Richtli­
nien, 

4. in den ihm durch Rechtsverordnung nach Absatz 5 
übertragenen Fällen. 

(5) Das Innenministerium vitird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung dem Landeskriminalamt weitere poli-

zeiliche Aufgaben der Gefahrenabwehr sowie der Erfor­
schung und Verfolgung von Straftaten zu übertragen 
insbesondere in Fällen, in denen 

1. eine Tat polizeiliche Maßnahmen in Nordrhein-West­
falen erfordert und die Zuständigkeit einer Kreispoli­
zeibehörde noch nicht erkennbar oder nicht bestimmt 
ist, 

2. eine einheitliche Informationsverarbeitung, -auswer­
tung oder -steuerung durch eine zentrale Dienststelle 
der Polizei des Landes Norclrhein-Westfalen erforder­
lich ist, 

3. eine zentrale Dienststelle der Polizei des Landes 
Nordrhein-vVestfalen zur Aufgabenwahrnehmung 
oder zu deren Koordinierung bei der Zusammenarbeit 
mit anderen Stellen des In- und Auslandes erforderlich 
ist. 

Soweit Aufgaben der Erforschm1g und Verfolgung von 
Straftaten nach Satz 1 übertragen werden, ist die Rechts­
verordnung im Einvernehmen mit dem Justizministerium 
zu erlassen. 

(6) Das Landeskriminalamt ist, wenr1 es eine Straftat 
selbst erforscht und verfolgt, unbeschadet der Zuständig­
keit der Kreispolizeibehörden auch für die Gefahrenab­
wehr bis zum Wegfall der Gefahr zuständig. Nach 
Abschluss seiner Ermittlungen kann es diese Aufgabe 
einer Kreispolizeibehörde im Einvernehmen mit der 
Bezirksregierung überlassen. 

§ 14 
Außerordentliche Zuständigkeit 

(1) Bei Gefahr im Verzug kann eine Polizeibehörde 
Aufgaben einer anderen, an sich zuständigen Polizeibe­
hörde übernehmen. Die zuständige Polizeibehörde ist 
unverzüglich zu unterrichten. 

(2) Bei Aufgaben von überörtlicher Bedeütung können 
die Polizeiaufsichtsbehörden Polizeikräfte mehrerer Po­
lizeibehörden ihres Bezirks einer Polizeibehörde oder 
sich selbst unterstellen. 

Fünfter Abschnitt 
Polizeibeiräte 

§ 15 
Polizeibeiräte, Mitgliederzahl 

(1) Bei den Kreispolizeibehörden und den Bezirksregie­
rungen bestehen Polizeibeiräte. 

(2) Der Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde hat 
11 Mitglieder. 

(3) Der Polizeibeirat bei der Bezirksregierung besteht 
aus je einem Mitglied der Polizeibeiräte der Kreispolizei­
behörden des Regierungsbezirks. 

§ 16 
Aufgaben des Polizeibeirats 

(1) Der Polizeibeirat ist Bindeglied zwischen Bevölke­
rung, Selbstveri.valtung und Polizei. Er soll das ver­
trauensvolle Verhältnis zwischen ihnen fördern. die Tä­
tigkeit der Polizei unterstützen sowie Anregungen und 
\Vünsche der Bevölkerung an die Polizei herantragen. 

(2) Der Polizeibeirat berät mit der Leiterin oder dem 
Leiter der Polizeibehörde polizeiliche Angelegenheiten, 
die für die Bevölkerung oder für die Selbstverwaltung 
von Bedeutung sind. Dazu gehören auch Angelegenheiten 
und an die Polizeibehörde gerichtete Beschwerden, deren 
Bedeutung über den Einzelfall hinausgeht oder an deren 
Behandlung ein öffentliches Interesse besteht. Die Leite­
rin oder der Leiter der Polizeibehörde unterrichtet den 
Polizeibeirat so früh wie möglich über das Vorliegen 
derartiger Angelegenheiten. Darüber hinaus berichtet die 
Leiterin oder der Leiter der Polizeibehörde zu den 
Tagesordnungspunkten und legt den Stand der öffentli­
chen Sicherheit im Polizeibezirk dar. 

(3) Der Polizeibeirat ist vor der Schaffung sozialer 
Einrichtungen, vor der Planung baulicher Maßnahmen 
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für die Polizei, vor der Errichtung oder Auflösung von 
Polizeiinspektionen, Pglizeihauptwachen und Polizeiwa­
chen sowie vor der Anderung ihrer Dienstbezirke zu 
hören. 

(4) Der Polizeibeirat ist vor der Besetzung der Stelle der 
Behördenleitung mit einer Polizeipräsidentin oder einem 
Polizeipräsidenten zu hören. 

§ 17 
Wahl der Mitglieder 

(1) Die Vertretungen der Kreise und der kreisfreien 
Städte wählen für die Dauer ihrer Wahlzeit aus ihrer 
Mitte die Mitglieder des Polizeibeirats 1.md ihre Stellver­
treterinnen sowie Stellvertreter im vVege der Listenwahl 
nach dem d'Hondt'schen Verhältniswahlsystem. In den 
Polizeibeirat können auch andere Bürgerinnen und Bür­
ger so\-..,i.e Einwohnerinnen und Einwohner, die einem 
kommunalen Ausschuss angehören können, als Mitglie­
der, Stellvertreterim1en und Stellvertreter gewählt wer­
den; ihre Zahl darf die der Mitglieder aus deii Vertretun­
gen nicht erreichen. Beamtim1en und Beamte, Angestellte 
sowie Arbeiterinnen und Arbeiter der Polizei können 
nicht Mitglieder, Stellvertreterinnen oder Stellvertreter 
in einem Polizeibeirat sein. 

(2) Bei einem zusammengefassten Polizeibezirk (§ 2 
Abs. 2) wählen die Vertretungen der beteiligten Kreise 
und kreisfreien Städte die Mitglieder, Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter zum Polizeibeirat nach dem Verhältnis 
der Einwohnerzahl zur Gesamteinwohnerzahl des Be­
zirks; jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt soll im 
Polizeibeirat vertreten sein. 

(3) Die Polizeibeiräte bei den Bezirksregierungen wäh­
len aus ihrer Mitte je ein Mitglied und eine Stellvertrete­
rin oder einen Stellvertreter zum Polizeibeirat beim 
Präsidium der Wasserschutzpolizei. Die übrigen i\!Iitglie­
der. Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden aus 
den mit der gewerblic:p_en Schifffahrt verbundenen Krei­
sen der Bevölkerung von dem Polizeibeirat bei der 
Bezirksregienmg Düsseldorf bestimmt. 

(4) Die Mitglieder, Stellvertreterinnen und Stellvertre­
ter der Polizeibeiräte bei den Bezirksregierungen werden 
von den Polizeibeiräten der Kreispolizeibehörden aus 
ihrer Mitte gewählt. 

(5) Die Mitglieder des Polizeibeirats, ihre Stellvertrete­
rinnen und ihre Stellvertreter dürfen an der l.Joernahme 
und Ausübung ihrer Tätigkeit nicht gehindert oder 
hierdurch in ihrem Amt oder Arbeitsverhältnis benach­
teiligt werden. Insbesondere ist es unzulässig, sie aus 
diesem Grund zu entlassen oder ihnen zu kündigen. 
Stehen sie in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis, ist 
ihnen die für ihre Tätigkeit erforderliche freie Zeit zu 
gewähren. 

(6) § 86 des Venvaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordhrein-Westfalen gilt entsprechend. 

§ 18 
Sitzungen des Polizeibeirats, 

Vorsitz, Geschäftsordnung 
und Geschäftsführung 

(1) Der Polizeibeirat wählt aus seiner Mitte eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie eine Schrift­
führerin oder einen Schriftführer und für beide Funktio­
nen je eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. _Er 
gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Sitzungen des 
Polizeibeirats sind nicht öffentlich; § 84 des Verwaltungs­
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass für die Erteilung 
der Aussagegenehmigung die jeweilige Polizeiaufsichts­
behörde zuständig ist. Ein Mitglied des Polizeibeirats 
kann aus wichtigem Grund mit der- Mehrheit von zwei 
Drittel der anwesenden Mitglieder von einer Sitzung 
ausgeschlossen werden. 

(2) An den Sitzungen des Polizeibeirats nimmt die 
Leiterin oder der Leiter der Polizeibehörde teil. Auf 
Verlangen des Polizeibeirats können auch andere Be­
schäftigte der Polizeibehörde, Vertreterinnen und Vertre­
ter der Venvaltungen der bezirksangehörigen Kreise und 

kreisfreien Städte sowie in Angelegenheiten des § 16 
Abs. 3 auch Vertreterinnen und/oder Vertreter des Perso­
nalrats der Polizeibehörde an den Sitzungen teilnehmen. 
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Jugendhilfe­
ausschusses wird zu allen Sitzungen als beratendes 
Mitglied eingeladen, in denen Angelegenheiten beraten 
werden, die in den Zuständigkeitsbereich des betroffenen 
Jugendhilfeausschusses fallen oder das besondere Ver­
hältnis zwischen Jugend und Polizei berühren. 

(3) Der Polizeibeirat wird von der Vorsitzenden oder 
dem Vorsitzenden unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
einberufen. Der Polizeibeirat ist unverzüglich einzuberu­
fen, wenn ein Viertel seiner Mitglieder es verlangt. Dies 
gilt auch für den Antrag, eine bestimmte .l\.ngelegenheit 
auf die Tagesordnung zu setzen. 

(4) Die Geschäfte des Polizeibeirats werden von der 
Polizeibehörde wahrgenommen. 

§ 19 
Neuwahl der Polizeibeiräte 

(1) Die Polizeibeiräte sind, soweit der Bezirk oder die 
Zahl der Mitglieder sich ändert, innerhalb von drei 
Monaten neu zu wählen. 

(2) Bis zur Wahl der neuen Polizeibeiräte üben die 
Mitglieder der alten Polizeibeiräte ihre Tätigkeit weiter 
aus. Mitglieder von Polizeibeiräten bei Kreispolizeibe­
hörden, deren Bezirk sich ändert, treten dabei zu den 
Polizeibeiräten der Kreispolizeibehörden, denen der 
I<...reis oder die kreisfreie Stadt, von denen sie gewählt 
wurden, angehören. 

(3) Die Mitgliederzahl der Polizeibeiräte kann in der 
Übergangszeit 1.mter- oder überschritten werden. 

Sechster Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 20 
Verwaltungsvorschriften 

Das Innenministerium erlässt die zur Ausführung 
dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

§ 21 
In-Kraft-Treten*) 

"') Die Gesetzesfassung der Neubekanntmachung ist am 4. Juli 2002 in Kraft 
getreten. Die vorausgegangene Neubekanntmachung war vom 22. Oktober 
t994 (GV. !.\:""RW. S. 852), in Kraft getreten am 22. Oktober 1994, die 
Anderung durch Gesetz vom 2. Juli 2002 (GV. :NRW. S. 242) am 4. Juli 2002. 

- GV. NRW. 2002 S. 308. 

223 
Verordnung 

über die Gleichwertigkeit 
von Vorbildungsnachweisen mit dem Zeugnis 

der Fachhochschulreife 
(Qualifikationsverordnung 

Fachhochschule - QVO-FH) 
Vom 20. Juni 2002 

Aufgrund des § 66 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hoch­
schulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190), 
geändert durch Gesetz vom 27. November 2001 (GV. NRW. 
S. 812), wird verordnet: 

§ 1 

Die Qualifikation für das Studium an einer Fachhoch­
schule des Landes Nordrhein-vVestfalen und in den 
entsprechenden Studiengängen an den Universitäten 
wird durch ein im Land Nordrhein-vVestfalen erworbe-
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nes Zeugnis der Fachhochschulreife des Berufskollegs 
nachgewiesen. § 23 Fach„liochschulgesetz öffentlicher 
Dienst bleibt unberührt. 

§ 2 

Zum Studium gemäß§ 1 berechtigt auch ein im Land 
Nordrhein-Westfalen erworbenes Zeugnis der Fachhoch­
schulreife des Telekollegs II, der Kichtschülerprüfung 
sowie einer Einrichtung der Weiterbildung gemäß § 6 
Weiterbildungsgesetz. 

§ 3 

Zum Studium gemäß § 1 berechtigen auch die Zeug­
nisse, die uneingeschränkt zum Studium in einem univer­
sitären Studiengang einer Hochschule des Landes Nord­
rhein-Westfalen berechtigen. Die Anerkennung ausländi­
scher Vorbildungsnachweise richtet sich nach der Ver­
ordnung über die Gleichwertigkeit ausländischer Vorbil­
dungsnachweise mit dem Zeugnis der Fachhochschul­
reife (AQVO-FH). 

§4 

In Verbindung mit einem einschlägigen halbjährigen 
Praktikum oder einer mindestens zweijährigen Berufs­
ausbildung nach Bundes- oder Landesrecht oder einer 
mindestens zweijährigen Berufstätigkeit berechtigt zum 
Studium gemäß § 1 ein in Nordrhein-Westfalen am 
Berufskolleg e!";vorbenes Zeugnis der Fachhochschulreife 
(schulischer Teil) der zweijährigen Berufsfachschule ge­
mäß § 4 e Abs. 5 ::;Tr. 2 Sch VG oder der dreijährigen 
Berufsfachschule gemäß§ 4e Abs. 5 Nr. 3 SchVG. 

§ 5 

(1) In Verbindung mit dem Nachweis über eine abge­
schlossene mindestens zweijährige Bern.fsausbildung 
nach Bundes- oder Landesrecht berechtigt zum Studium 
gemäß§ 1 die nach der Jal1rgangsstufe 11 der gymnasia­
len Oberstufe bescheinigte Fachhochschulreife (schuli­
scher Teil), die 

1. in Nordrhein-Westfalen an 
a) einem Gymnasium, 
b) einer Gesamtschule oder 
c) einer Berufsfachschule des Berufskollegs 
erworben \Vu.rde 

2. außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen im Gel­
tungsbereich des Grundgesetzes envorben wurde, so­
weit mit dem entsprechenden Land eine Vereinbarung 
zur Anerkennung der Fachhochschulreife besteht. 

(2) Das Zeugnis der Fachhochschulreife (schulischer 
Teil) gemäß Absatz 1 muss vor der Erfüllung der weiteren 
Bedingung nach Absatz 1 erworben worden sein. 

§ 6 

(1) In Verbind1mg mit dem Nachweis über eine abge­
schlossene Berufsausbildung oder über ein einjähriges 
gelenktes Praktikum gemäß Praktikum-Ausbildungsord­
nung berechtigt zum Studium gemäß § 1 

1. die nach der Jahrgangsstufe 12 der gymnasialen Ober­
stufe avl dem Zeugnis bescheinigte Fachhochschul­
reife (schulischer Teil), die in Nordrhein-Westfalen an 
a} einem Gynmasium, 
b) einer Gesamtschule oder 
c) einer Berufsfachschule des Berufskollegs 
erworben \vurde, 

2. die nach der J a:'lrgangsstufe 12 der gymnasialen Ober­
stufe auf dem Zeugnis bescheinigte Fachhochschul­
reife (schulischer Teil), die außerhalb des Landes 
Nordrhein-Westfalen im Geltu..ngsbereich des Gnmd­
gesetzes erworben wurde, soweit mit dem entsprechen­
den Land eine Vereinbarung zur Anerkennung der 
Fachhochschulreife (schulischer Teil) besteht, 

3. die in Nordrhein-vVestfalen auf dem Abgangszeugnis 
einer Waldorfschule bescheinigte Fachhochschulreife 
(schulischer Teil), 

4. die auf einem Zeugnis des Kollegs für Aussiedler aus 
osteuropäischen Ländern in Norclrhein-vVestfalen be­
scheinigte Fachhochschulreife (schulischer Teil}, 

5. die mit dem Abgangszeugnis des Oberstufen-Kollegs 
Bielefeld in ~ordrhein-Westfalen nachgewiesene 
Fachhochschulreife (schulischer Teil), 

6. das Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife, das 
zum Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule 
des Landes Nordrhein-Westfalen berechtigt;§ 3 Satz 2 
findet entsprechende Anwendung. 

(2) Das Zeugnis der Fachhochschulreife (schulischer 
Teil) gemäß Absatz 1 Nummer 1 bis 3 muss vor der 
Erfüllung der weiteren Bedingungen nach Absatz 1 
erworben worden sein. 

§ 7 

In Verbindung mit dem Nachweis über eine abge­
schlossene Berufsausbildung nach Bundes- oder Landes­
recht oder über eine mindestens dreijährige Berufstätig­
keit oder über ein einjähriges gelenktes Praktikum gemäß 
Praktikum-Ausbildtmgsorcl.nung berechtigen zum. Stu­
dium gemäß § 1 

1. das in Nordrhein.-\Vestfalen erworbene Zeugnis 
der Fachhochschulreife des Weiterbildungskollegs 
(Abendgymnasium und Kolleg), 

2. das außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes erworbene Zeug­
nis der Fachhochschulreife des Abendgymnasiums und 
des Kollegs, soweit mit dem entsprechenden Land eine 
Vereinbarung zur Anerkennung der Fach..liochschul­
reife (schulischer Teil) besteht. 

§ 8 

Zum Studium gemäß § 1 berechtigen auch außerhalb 
des Landes Nordrhein-Westfalen im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes erworbene Zeugnisse der Fachhochschul­
reife, die Vereinbarungen der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder in der Bundesrenublik 
Deutschland (Kultusministerkonferenz) entsprechen 
oder aufgrund einer Vereinbanmg mit einem anderen 
Land der Bundesrepublik Deutschland vom für den 
Schulbereich zuständigen Ministerium als Fachhoch­
schulreife für das Land Kordrhein-Westfalen anerkannt 
worden sind. 

§ 9 

Zum Studium gemäß§ 1 berechtigen auch die folgen­
den, gemäß den Vereinbarungen der Kultusministerkon­
ferenz erworbenen Zeugnisse: 

a) das Abschlusszeugnis des Aufbaulehrgangs Vel"Nal­
tung einer Bundeswehrfachschule, 

b) die an der Bundeswehrfachschule in den Fachrichtun­
gen Technik, Wirtschaft und Sozialpädagogik erwor­
benen Abschlusszeugnisse des Lehrgangs zur Erlan­
gung des Bildungsstandes, der der Fachhochschulreife 
entspricht, 

c) das Abschlusszeugnis des Lehrgangs zum Enverb der 
Fachhochschulreife an einer Grenzschutzfachschule. 

§ 10 

Zum Studium gemäß § 1 berechtigen auch 

a) das Zeugnis der Fachhochschulreife einer deutschen 
Schule im Ausland, die von der Kultusministerkonfe­
renz oder vom für den Schulbereich zuständigen 
Ministerium anerkannt worden ist, 

b) das Zeugnis der Fachhochschulreife (schulischer Teil) 
einer deutschen Schule im Ausland. die von der 
Kultusministerkonferenz oder vom für den Schulbe­
reich zuständigen ::VIinisterium anerkannt worden ist, 
in Verbindung mit einem Nachweis über eine Berufs­
ausbildung oder ein Praktikum gemäß § 6 Abs. 1. 

§ 11 

(1) Zum Studium der Fachrichtung Design ist auch 
ohne Zeugnis der Fachhochschulreife berechtigt, wer 
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eine besondere künstlerisch-gestalterische Begabung und 
eine den Anforderungen der Fachhochschule entspre­
chende Allgemeinbildung nachweist. 

(2) Die Feststellung über die besondere künstlerisch­
gestalterische Begabung trifft die Fachhochschule. 

(3) Der Nachweis der den Anforderungen der Fach­
hochschule entsprechenden Allgemeinbildung wird 
durch eine Prüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik, 
Englisch und nach ·w ahl der Bewerberin oder des Bewer­
bers in einem der Fächer Politik/Gesellschaftslehre oder 
Wirtschaftslehre erbracht. Für die Prüfung gelten im 
Übrigen die Bestimmungen der allgemeinen Nichtschü­
ler-Prüfungsordnung für Bildungsgänge des Berufskol­
legs. 

§ 12 

(1) Vor In-Kraft-Treten dieser Verordnung im Gel­
tungsbereich des Grundgesetzes erworbene Nach weise 
der Fachhochschulreife, die bisher im Land Nordrhein­
Westfalen anerkannt waren, berechtigen weiterhin zum 
Studium gemäß § 1. Soweit es sich dabei um den 
Nachweis des schulischen Teils der Fachhochschulreife 
handelt, können die weiteren Voraussetzungen nach§ 6 
Abs. 1 auch nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung 
erfüllt werden. 

(2) Soweit mit dem Abschluss der zweijährigen Höhe­
ren Handelsschule, Schwerpunkt Bürowirtschaft, die 
Fachhochschulreife (schulischer Teil) nicht erworben 
wurde, kann das fehlende naturwissenschaftliche Fach 
entweder im Rahmen eines Fachhochschulreife-Lehrgan­
ges nach§ 6 Weiterbildungsgesetz an einer Einrichtung 
der Weiterbildung oder im Rahmen des Telekollegs II 
nachgeholt werden. Das Zeugnis der Fachhochschulreife 
(schulischer Teil) stellt in diesem Fall die zuständige 
obere Schulaufsichtsbehörde aus. 

§ 13 

Zeugnisse nach dieser Verordnung müssen nicht aus­
drücklich bestätigt werden. Nur bei Zweifeln über die 
Anerkennung entscheidet im Einzelfall die zuständige 
obere Schulaufsichtsbehörde. 

§ 14 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
. in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 

Gleichwertigkeit von Vorbildungsnachweisen mit de:rp. 
Zeugnis der Fachhochschulreife (Qualifikationsverord­
nung Fachhochschule - QVO-FH) vom 1. August 1988 
(GV. NRW. S. 354), geändert durch Verordnung vom 
23. Januar 1991 (GV. NRW. S. 20), außer Kraft. 

Düsseldorf, den-20. Juni 2002 

223 

Die Ministerin 
für Schule, Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gabriele Behler 

- GV. NRW. 2002 S. 312. 

Bekanntmachung 
der Neufassung der Allgemeinen Schulordnung 

(ASchO) 
Vom 25. Juni 2002 

Aufgrund des Artikels 6 der Verordnung zur Änderung 
schulrechtlicher Verordnungen vom 18. Mai 2002 (GV. 
NRW. S. 172) wird nachstehend der Wortlaut der Allge­
meinen Schulordnung (ASchO) vom 8. November 1978 
(GV. NRW. S. 552), zuletzt geändert durch vorgenannte 

Verordnung vom 18. Mai 2002, in der ab 1. August 2002 
geltenden Fassung bekannt gemacht. 

Düsseldorf, den 25. Juni 2002 

Die Ministerin 
für Schule, Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-\Vestfalen 

Gabriele Behler 

Allgemeine Schulordnung 
(ASchO) 

in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. Juni 2002 

Aufgrund des § 26 Abs. 1 Satz 1 des Schulven.valtungs­
gesetzes (SchVG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. Januar 1985 (GV. NRW. S. 155, ber. S. 447) sowie 
aufgrund von § 5 Abs. 3 und § 9 Abs. 5 des Schulmit­
wirkungsgesetzes (Scluv'IG) vom 13. Dezember 1977 
(GV. NRW. S. 448), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27. November 2001 (GV. NRW. S. 811, ber. 2002 S. 22), wird 
mit Zustimmung des Ausschusses für Schule und Kultur 
des Landtags verordnet: 
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§ 26 Zeugnisse 
§ 27 Versetzung 
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-C-bergänge und Abschlüsse 

§ 30 Übergänge und Abschlüsse 
§ 31 aufgehoben 
§ 32 aufgehoben 
§ 33 aufgehoben 
§ 34 aufgehoben 
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§ 35 Unparteilichkeit der Schule 
§ 36 ::.VIeinungsfreiheit der Schülerin und des Schülers 
§ 37 Schülerzeitungen 
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Schule 

und Erziehungsberechtigte 

§ 38 Zusammenarbeit 
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§ 40 Aufgaben der Erziehungsberechtigten 

IX. Abschnitt 
Schulgesundheitswesen, 

Unfallverhütung 

§ 41 Schulgesundheitswesen 
§ 42 Schulärztliche Dienst 
§ 43 Schulzahnpflege 
§ 44 übertragbare Krank..heiten 
§ 45 Ausschluss vom Schulbesuch 
§ 46 Unfallverhütung, Schülerunfallversicherung 

X. Abschnitt 
Hausrecht, Haftung, 

Rechtsbehelfe 

§ 47 Hausrecht, ·w arenverkauf, Sammlungen 
§ 48 Druckschriften, Plakate 
§ 49 Haftung 
§ 50 Rechtsbehelfe 

XI. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 51 In-Kraft-Treten 

I. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§1 
Aufgabe, Geltungsbereich 

(1) Die Allgemeine Schulordnung bestimmt im Rahmen 
de3 in der Landesverfassung und den Schulgesetzen 
festgelegten Bildungs- und Erziehungsauftrags die 
Rechtsbeziehungen zwischen Schule und Schülerinnen 
und Schülern, den Erziehungsberechtigten sowie den 
sonstigen Personen, die für die Erfüllung der Schulpflicht 
verantwortlich sind (Schulverhältnis). · 

(2) Die Allgemeine Schulordnung gilt für die öffentli­
chen Schulen im Sinne des § 3 Abs. 1 bis 3 SchVG. 

(3) Soweit die Gleichwertigkeit von Ersatzschulen es 
erfordert, sind die Bestimmungen der Allgemeinen 
Schulordnung auch auf diese anzuwenden. Trifft der 
Träger einer Ersatzschule im Übrigen abweichende Be­
stimmungen, so sind diese der oberen Schulaufsichtsbe­
hörde anzuzeigen. 

§ 2 
Ergänzende Bestimmungen 

(1) Für die einzeLTien schulischen Bildungsgänge wer­
den besondere Bestimmungen durch Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 26 b Sch VG im Rahmen 
dieser Allgemeinen Schulordnung getroffen. 

(2) Die Mitwirkung der Beteiligten in der Schule richtet 
sich nach dem Schulmihvirkungsgesetz. 

(3) Zur Durchführung dieser Allgemeinen Schulord­
nung erlässt das für den Schulbereich zuständige :viinis­
terium die notwendigen Verwaltungsvorschriften. 

(4) Die Schule kani7. im Benehmen mit dem Schulträger 
eine eigene Schulordnung im Rahmen dieser Allgemeinen 
Schulordnung und der sie ergänzenden Verwaltungsvor­
schriften erlassen (§ 26 Abs. 4 Satz 1 Sch VG). 

(5) Der Schulträger soll im Benehmen mit der Schule 
die Benutzung der Schuleinricht1m.gen und des Schulge­
ländes in einer Hausordnung regeln (§ 26 Abs. 4 Satz 2 
SchVG). 

(6) Soweit es die Besonderheiten behinderter Schüle­
rh~nen und Schüler erfordern. kann von den Bestimmun­
gen dieser v_ erordnung abgevvichen werden. 

(7) In Bildungsgängen mit erwachsenen berufserfahre­
nen Schülerinnen und Schülern ist deren Lebensalter bei 
der Anwendung der Bestinmumgen dieser Verordnung 
angemessen zu berücksichtigen. 

§3 

Grundlagen des Schulverhältnisses 

(1) Das Schulverhältnis wird bestimmt von 

- dem verfassungsmäßigen Anspruch jedes Kindes auf 
Bildung und Erziehung, 

- dem Recht der Erziehungsberechtigten, an der Erzie­
hung ihrer Kinder in der Schule mitzuwirken, 

- der Pflicht der Schule, die Entwicklung der einzelnen 
Schülerin oder des einzelnen Schülers ebenso wie die 
Entwicklung aller Schülerinnen und Schüler sowie 
deren Zusammenarbeit zu fördern. 

(2) Aus dem Schulverhältnis ergeben sich für alle 
Beteiligten Rechte und Pflichten. Dies erfordert eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen allen Betei­
ligten. 

(3) Die Schülerin oder der Schüler hat insbesondere das 
Recht, 

1. am Unterricht und sonstigen Schulveranstaltungen 
teilzunehmen und an der Auswahl der Unterrichtsin­
halte beteiligt zu werden (§ 12 Abs. 4 SchMG), 

2. über sie oder ihn betreffende wesentliche Angelegen­
heiten informiert zu werden, 

3. über den Leistungsstand unterrichtet zu werden (§ 21 
Abs. 5), 

4. in Fragen der Schullaufbahn beraten zu werden, 

5. in der Schule die :iYieinung frei zu äußern(§ 36), 

6. eine Schülerzeitung herauszugeben{§ 37), 

7. sich bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu 
beschweren, wenn sie oder er sich in eigenen Rechten 
beeinträchtigt sieht (§ 50), 

8. sich zur Vermittlung in .Angelegenheiten der Schüle­
rinnen und Schüler an den Lehrerrat zu wenden (§ 8 
Abs. 3 SchlVIG), 

9. vor der Anwendung von Ordnungsmaßnahmen gehört 
zu werden (§ 15 Abs. 3), 

10. einen Schülerausweis zu erhalten. 
Die Rechte der Schülerinnen und Schüler nach § 12 
SchMG bleiben unberührt. 

(4) Die Schülerin oder der Schüler hat die Pflicht, daran 
mitzuwirken, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das 
Bildungsziel erreicht werden kann; sie oder er ist insbe­
sondere verpflichtet, 
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1. die Teilnahmepflicht zu erfüllen(§ 8), 

2. die im Rahmen des Unterrichts oder im Interesse eines 
geordneten Schullebens notwendigen Anordnungen 
der Schulleiterin oder des Schulleiters. der Lehrerin­
nen und Lehrer und anderer dazu befugter Personen zu 
befolgen und die Ordnung in der Schule einzuhalten, 

3. alles zu unterlassen, was eine geordnete Unterrichts­
und Erziehungsarbeit der besuchten oder einer ande­
ren ·Schule sowie die Rechte beteiligter Personen 
beeinträchtigt, 

4. die schulischen Anlagen, Einrichtungen und Gegen­
stände pfleglich zu behandeln, 

5. sich im Rahmen der Schulgesundheitspflege untersu­
chen zu lassen (§ 41 Abs. 5). 

(5) Die durch diese Allgemeine Schulordnung geregel­
ten Rechte und Pflichten der · Erziehungsberechtigten 
werden von der volljährigen Schülerin oder vom volljäh­
rigen Schüler selbst wahrgenommen. Mitteilungen der 
Schule sind an die volljährige Schülerin oder den volljäh­
rigen Schüler selbst zu richten; Anträge werden von ihr 
oder ihm selbst gestellt. Unbeschadet der Rechte der 
volljährigen Schülerinnen und Schüler können auch 
deren Eltern sowie die Personen, denen die gesetzliche 
Vertretung bis zum Eintritt der Volljährigkeit zugestan­
den hat. Auskunft von der Schule erhalten. soweit das 
grundsätzliche Einverständnis der oder des Volljährigen 
besteht. 

II. Abschnitt 
Beginn und Beendigung 
des Schulverhältnisses 

§4 
Anmeldung 

(1) Zum Besuch der Grundschule melden die Erzie­
hungsberechtigten oder deren Vertretung das erstmals 
schulpflichtig werdende Kind für die Grundschule der 
von ihnen gewählten Schulart des Schulbezirks an, in 
dem das Kind seinen \i\Tohnsitz oder gewöhnlichen Auf­
enthalt hat. § 25 SchOG bleibt unberührt. 

(2) Zum Besuch einer weiterführenden Schule melden 
die Erziehungsberechtigten oder deren Vertretung die 
Schülerin oder den Schüler für die Schule der von ihnen 
gewählten Schulform und Schulart an. 

(3) Bei der Anmeldung berufsschulpflichtiger Schüle­
rinnen und Schüler werden diese der zuständigen Berufs­
schule über die bisher besuchte Schule gemeldet. Die 
Pflicht der Erziehungsberechtigten sowie der für die 
Berufserziehung Mitverantwortlichen, die Erfüllung der 
Schulpflicht zu übenvachen, bleibt unberührt. 

(4) Die Anmeldung soll innerhalb der hierfür festgeleg­
ten Fristen nach dem für die jeweilige Schule vorge­
schriebenen Verfahren erfolgen. Hierfür sind in der Regel 
folgende Unterlagen erforderlich: 

1. Geburtsurkunde oder Familienstammbuch oder Perso­
nalausweis, 

2. Abgangszeugnis oder Abschlusszeugnis der zuletzt 
besuchten Schule, 

3. durch die Ausbildungs- und Prüfungsordnung vorge­
schriebene besondere Ausbildungsnachweise, 

4. bei Berufsschülerinnen und Berufsschülern der Nach­
weis des Ausbildungs- bzw. Arbeitsvertrages. 

(5) Für die Anmeldung zum Besuch einer Sonderschule 
gelten die vorstehenden Absätze sinngemäß, soweit die 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung nicht andere Rege­
lungen trifft. 

(6) Die Möglichkeit, die Schülerin oder den Schüler für 
eine Ersatzschule oder gemäß § 22 SchpflG für eine Er­
gänzungsschule anzumelden, bleibt unberührt. 

§ 5 
Aufnahme in die Schule 

(1) Die Aufnahme in die Schule erfolgt zu Beginn des 
Schuljahres, sofern nicht wichtige Gründe eine Aus-

nahme erfordern oder die Ausbildungs- und Prüfungs­
ordnung etwas anderes bestimmt. 

(2) Über die Aufnahme in die Schule entscheidet die 
Schulleiterin oder der Schulleiter innerhalb des vom 
Schulträger für die Aufnahme festgelegten allgemeinen 
Rahmens; das Zuweisungsrecht der Schulaufsichtsbe­
hörde bleibt unberührt. Die Schulleiterin oder der Schul­
leiter kann ümerhalb dieses Rahmens zum vorübergehen­
den Besuch der Schule Gastschülerinnen und Gastschü­
ler aufnehmen. 

(3) Besondere Aufnahmevoraussetzungen und Aufnah­
meverfahren für einzelne Schulstufen oder Schulformen 
können in der jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsord­
nung geregelt werden. 

(4) Die Schule legt für jede Schülerin oder jeden 
Schüler ein Schülerstammblatt an. 

§ 6 

Schulwechsel 

(1) Schülerinnen und Schüler, die die Schule wechseln, 
werden in die Schulstufe, die Schulform und die Klasse 
oder J ahrgangsstufe aufgenommen, die ihrem bisherigen 
Bildungsgang und ihrem Zeugnis entsprechen. 

(2) Für den Schulwechsel gilt im Übrigen§ 5 entspre­
chend. 

§ 7 
Beendigung des Schulverhältnisses 

(1) Das Schulverhältnis endet, wenn 

a) der Bildungsgang durchlaufen oder die Schulpflicht 
erfüllt ist und ein Abschluss- oder Abgangszeugnis 
erteilt wird, 

b) die Erziehungsberechtigten die Schülerin oder den 
Schüler schriftlich abmelden, 

c) die Schülerin oder der Schüler eine vorgesehene 
Probezeit nicht bestanden hat und nicht in eine andere 
Klasse oder J ahrgangsstu.fe zurückverwiesen wird, 

d) ein weiteres Wiederholen der Klasse oder Jahrgangs­
stufe nicht mehr zulässig ist (§ 29 Abs. 3), 

e) die Höchstausbildungsdauer überschritten wird, 

f) für die Schülerin oder den Schüler das Ruhen der 
Schulpflicht gemäß § 15 SchpflG angeordnet wird, 

g) die Schülerin oder der Schüler dauernd vom Schulbe­
such ausgeschlossen wird(§ 45), 

h) die Schülerin oder der Schüler in eine andere Schule 
überwiesen wird, 

i) die nicht schulpflichtige Schülerin oder der nicht 
schulpflichtige Schüler trotz schriftlicher Warnung 
ununterbrochen 20 Unterrichtstage unentschuldigt 
fehlt, 

j) die Schülerin oder der Schüler aufgrund einer 
Ordnungsmaßnahme entlassen oder verwiesen wird 
(§§ 19, 20). 

(2) Eine schulpflichtige Schülerin oder ein schulpflich­
tiger Schüler kann nur in Verbindung mit einem Schul­
wechsel aus der besuchten Schule ausscheiden; § 20 bleibt 
unberührt. Die Erziehungsberechtigten teilen der bishe­
rigen Schule mit, welche Schule die Schülerin oder der 
Schüler künftig besuchen wird. · 

(3) Der ausscheidenden Schülerin oder dem ausschei­
denden Schüler wird ein Zeugnis erteilt (§ 26 Abs. 3). 

III. Abschnitt 
Teilnahme am Unterricht und 

an sonstigen Schulveranstaltungen 

§ 8 
Teilnahme am Unterricht 

(1) Die Schülerin oder der Schüler ist verpflichtet, 
regelmäßig und pünktlich am Unterricht lind an den 
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sonstigen für verbindlich erklärten Schulveranstaltungen 
teilzunehmen, sich auf den Unterricht vorzubereiten und 
in ihm mitzuarbeiten, die gestellten Aufgaben auszufüh­
ren sowie die erforderlichen Lern- und Arbeitsmittel 
bereitzuhalten. Verstöße gegen die Teilnahmepflicht sind 
auch nicht durch gemeinschaftliches Handeln gerechtfer­
tigt. 

(2) Die Meldung einer Schülerin oder eines Schülers zur 
Teilnahme an einem alternativen Unterricht (vVahl­
pflichtfach) oder an einem wahlfreien Unterricht (Wahl­
fach) verpflichtet sie oder ihn zur Teilnahme für eb 
Schulhalbjahr, sofern die Ausbildungs- und Prüfungs­
ordnLmg keine andere Regelung trifft. 

§ 9 

Schulversäumnis 

(1) Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit 
oder aus anderen nicht vorhersehbaren zwingenden 
Gründen verhindert, die Schule zu besuchen, so benach­
richtigen die Erziehungsberechtigten die Schule spätes­
tens am zweiten Unterrichtstag. 

(2) Bei Beendigung des Schulversäumnisses teilen die 
Erziehungsberechtigten der Schule schriftlich den Grund 
für das Schulversäumnis mit. Bei einem längeren Schul­
versäumnis ist s~:>ätestens nach zwei \Vochen eine Zwi­
schenmitteilung vorzulegen. 

(3) Bei begründetem Zweifel, ob Unterricht aus gesund­
heitlichen Gründen versäumt wird, fordert die Schule 
von den Erziehungsberechtigten ein ärztliches Zeugnis 
über die Erkrankung der Schülerin oder des Schülers. Die 
Kosten des ärztlichen Zeugnisses sind von den Erzie­
hungsberechtigten zu tragen. In besonderen Fällen kann 
die Schule ein schulärztliches oder amtsärztliches Gut­
achten einholen. 

§ 10 
Beurlaubung 

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler kann nur aus 
wichtigen Gründen auf Antrag der Erziehungsberechtig­
ten vom Schulbesuch beurlaubt werden. Die Beurlau­
bung soll rechtzeitig schriftlich bei der Schule beantragt 
werden. 

(2) Eine Schülerin oder ein Schüler kann beurlaubt 
werden 

a) bis zu zwei Tagen innerhalb eines Vierteljahres von 
der Klassenlehrerin. dem Klassenlehrer oder der mit 
der Organisation der Jahrgangsstufe beauftragten 
Lehrkraft, 

b) darüber hinaus von der Schulleiterin oder dem Schul­
leiter. 

(3) Unmittelbar vor und -im Anschluss an Ferien darf 
eine Schülerin oder ein Schüler nicht beurlaubt werden. 
Über Ausnahmen in nachweislich dringenden Fällen 
entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter. 

(4) ::.V-Iitglieder der Schülervertretung können im Rah­
men ihrer Aufgaben vom Unterricht beurlaubt werden, 
soweit das grundsätzliche Einverständnis der Erzie­
hungsberechtigten besteht. 

§ 11 
Befreiung 

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler kann nur in 
besonderen Ausnahmefällen und in der Regel zeitlich 
begrenzt auf Antrag der Erziehungsberechtigten vom 
Unterricht in einzelnen Fächern oder von einzelnen 
Schulveranstaltungen befreit werden. Über die Befreiung 
bis zu zwei Monaten entscheidet die Schulleiterin oder 
der Schulleiter, darüber hinaus die Schulaufsichtsbe­
hörde. Die Schülerin oder der Schüler kann verpflichtet 
werden. während dieser Zeit am Unterricht einer anderen 
Klasse oder Lerngruppe teilzunehmen. 

(2) Über Art und l;mfang der Befreiung aus gesund­
heitlichen Gründen, insbesondere vom Sportu."'1.terricht, 
entscheidet die Facr..lehrerin oder der Fachlehrer, bei 

einer Befreiung über e~~e vVoche hinaus aufgrund eines 
ärztlichen Zeugnisses. Cber eine Befreiung von mehr als 
zwei Monaten entscheidet die Schulleiterin oder der 
Schulleiter aufgnmd eines schulärztlichen Zeugnisses. 
Sofern der Befreiungsgrund offenkundig ist, kann auf die 
Vorlage der ärztlichen Zeugniss~_verzichtet werden. Die 
Befreiung kann auf bestimmte Ubungen begrenzt wer­
den. 

(3) Von der Teilnahme am Religionsunterricht ist eine 
Schülerin oder ein Schüler aufgrund der Erklärung der 
Erziehungsberechtigten, bei Religionsmündigkeit auf­
grund eigener Erklärung, befreit. Die Erklärung ist der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich zu über­
mitteln. Die Erziehungsberechtigten sind über die Befrei­
ung zu informieren. 

§ 12 
Aufsicht 

(1) Die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt sich auf 
die Zeit, in der die Schülerinnen 1md Schüler am 
Unterricht oder an sonstigen Schulveranstaltungen teil­
nehmen. Schülerinnen und Schüler, die sich auf dem 
Schulgrundstück aufhalten, sind während einer ange­
messenen Zeit vor Beginn und nach Beendigung des 
Cnterrichts oder von sonstigen Schulveranstaltungen 
sowi.e in Pausen und Freistunden zu beaufsichtigen. Für 
Fa:hrschülerinnen und Fahrschüler. die sich darüber 
hinaus auf dem Schulgrundstück , aufhalten, soll ein 
geeigneter Aufenthaltsraum zur Verfügung gestellt wer­
den. Die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt sich nicht 
auf den \Veg zur Schule oder von der Schule nach Hause 
(Schulweg). 

(2) Der ·weg zwischen Schulgrundstück und anderen 
Orten von Schulveranstaltungen unterliegt der Auf­
sichtspflicht der Schule (Unterrichtsweg}. Der Unter-
1ichtsweg umfasst alle ·wege, die die Schülerinnen und 
Schüler aus Gründen des Unterrichts oder anderer 
Schulveranstaltungen zurücklegen, sofern die Schülerin­
nen und Schüler nicht von zu Hause kommen oder nicht 
im unmittelbaren Anschluss an die Schulveranstaltung 
nach Hause entlassen werden. 

(3) Die Aufsichtsmaßnahmen der Schule sind unter 
Berücksichtigung möglicher Gefährdung nach Alter, 
Entwicklungsstand und der Ausprägung des Verantwor­
tungsbe1;y7.1sstseins der Schülerinnen und Schüler, bei 
behinderten Schülerinnen und Schülern auch nach der 
Art der Behinderung, auszurichten. Aufsichtsbefugnisse 
dürfen nur insoweit zeitweise geeigneten Hilfskräften 
übertragen werden, als dadurch im Einzelfall eine ange­
messene Aufsicht gewährleistet bleibt. 

IV. Abschnitt 
Erziehungs-

und Ordnungsmaßnahmen 

§ 13 
Erzieherische Einwirkung 

(1) Die Anwendung von Ordnungsmaßnahmen kommt 
erst in Betracht. wenn andere erzieherische Eim,virkun­
gen nicht ausreichen (§ 26a Abs. 2 Satz 1 SchVG). Vor 
_einer Ai.7.wendung von Ordnungsmaßnahmen soll die 
Schule dm·ch erzieherische Einwirkung der Schülerin 
oder dem Schüler das Fehlverhalten einsichtig machen 
und auf eine Verhaltensänderung hin,virken. 

(2) Unter Berücksichtigung erzieherischer Grundsätze 
soll die Lehrerin oder der Lehrer in eigener Verantwor­
tung das Erziehungsmittel wählen, welches der jeweili­
gen Situation sowie dem Alter und der Persönlichkeit der 
Schüle1in oder des Schülers am ehesten gerecht wird. 

(3) Zu den erzieherischen Einwirkungen gehören insbe­
sondere das erzieherische Gespräch1 die Ermahnung, 
Gruppengespräche mit Schülerinnen, Schülern und El­
tern, die mündliche oder schriftliche Missbilligung des 
Fehlverhaltens, der Ausschluss von der laufenden Unter­
richtsstunde, die Nacharbeit unter Aufsicht nach vorhe­
riger Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten, die 
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zeitweise ·wegnahme von Gegenständen, Maßnahmen mit 
dem Ziel der \Viedergutmachung angerichteten Schadens 
und die Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, 
das Fehlverhalten zu verdeutlichen. Bei wiederholtem 
Fehlverhalten soll eine schriftliche Information der Er­
ziehungsberechtigten erfolgen, damit die erzieherische 
Einwirkung der Schule vom Elternhaus unterstützt wer­
den kann. 

(4) Bei besonders häufigem Fehlverhalten einer Schüle­
rin oder eines Schülers oder gemeinschaftlichem Fehlver­
halten der Klasse oder Lerngruppe soll den Ursachen für 
das Fehlverhalten in besonderer Weise nachgegangen 
werden. 

§ 14 
Ordnungsmaßnahmen 

(1) Ordnungsmaßnahmen dienen der Gewährleistung 
einer geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit der 
Schule sovvie dem Schutz von beteiligten Personen und 
Sachen. Sie können angewandt werden bei Pflichtverlet­
zung durch Schülerinnen und Schüler, insbesondere bei 
Störung des Unterrichts oder sonstiger Schulveranstal­
tungen, bei Verletzung der Teilnahmepflicht sovvie bei 
Verstößen gegen die Schulordnung oder die Hausordnung 
oder andere schulische Anordnungen (§ 26 a Abs. 1 
SchVG). 

(2) Folgende Ordnungsmaßnahmen können angewandt 
werden: 

1. der schriftliche Verweis (§ 16), 

2. die Überweisung in eine parallele Klasse oder Lern­
gruppe (§ 17), 

3. der vorübergehende Ausschluss vom Unterricht von 
einem Tag bis zu zwei vVochen und von sonstigen 
Schulveranstaltungen(§ 18), 

4. die Androhung der Entlassung von der Schule (§ 19 
Abs. 1), 

5. die Entlassung von der Schule (§ 19), 

6. die Androhung der Verweisung von allen öffentlichen 
Schulen des Landes (§ 20 Abs. 1), 

7. die Verweisung von allen öffentlichen Schulen des 
Landes (§ 20). 

(3) Körperliche Züchtigung ist unzulässig(§ 26a Abs. 3 
SchVG). 

§ 15 
Verfahr~nsgrundsätze 

(1) Die Ordnungsmaßnahme muss unter Berücksichti­
gung aller Umstände des Einzelfalles in einem angemes­
senen Verhältnis zum Verhalten der Schülerin oder des 
Schülers stehen. 

(2) Kollektivmaßnahmen sind nicht zulässig, es sei 
denn, dass das Fehlverhalten jeder einzelnen Schülerin 
oder jedem einzelnen Schüler zuzurechnen ist (§ 26a 
Abs. 4 SchVG). 

(3) Vor der Entscheidung über Ordnungsmaßnahmen 
ist der Schülerin oder dem Schüler und den Erziehungs­
berechtigten Gelegenheit zu geben, ihren Standpunkt vor 
der Stelle darzulegen, die über die Maßnahme zu be­
schließen hat. Die Schülerin oder der Schüler ist darauf 
hinzuweisen, dass sie oder_ er eine Schülerin oder einen 
Schüler oder eine Lehrkraft ihres oder seines Vertrauens 
hinzuziehen kann. 

(4) Vor der Beratung und Entscheidung über Ordnungs­
maßnahmen in der Lehrerkonferenz hört diese eine 
Vertreterin oder einen Vertreter der Schulpflegschaft und 
des Schülerrats, soweit die betroffene Schülerin oder der 
betroffene Schiller oder die Erziehungsberechtigten nicht 
widersprechen. 

(5) Verweist die Klassenkonferenz die Entscheidung 
über eine Ordnungsmaßnahme an die Lehrerkonferenz, 
weil sie deren Zuständigkeit für gegeben hält, entscheidet 
die Lehrerkonferenz auch in den Fällen, in denen sie eine 

Ordnungsmaßnahme für angemessen hält, die in die 
Zuständigkeit der Klassenkonferenz fällt. 

(6) Ordrnmgsmaßnahmen sind den Erziehungsberech­
tigten unter Darlegung des Sachverhaltes schriftlich 
bekannt zu geben. Bei berufsschulpflichtigen Schülerin­
nen und Schülern sind die für die Berufserziehung 
Mitverantwortlichen über Ordnungsmaßnahmen nach 
§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 5 und 7 zu unterrichten. 

(7) Die Anwendung von Ordnungsmaßnahmen wird 
durch di_e Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten oder 
Straftaten nicht gehindert. 

§ 16 
Schriftlicher Verweis 

(1) Über die Erteilung eines schriftlichen Verweises 
beschließt ein Ausschuss der Klassenkonferenz, im Kurs­
system ein Ausschuss der J ahrgangsstufenkonferenz. 
Mitglieder des Ausschusses sind die Lehrerinnen und 
Lehrer, die die Schülerin oder den Schfüer unterrichten. 
Die Vertretungen der Erziehungsberechtigten und der 
Schülerinnen und Schfüer nehmen mit. beratender 
Stimme an der Sitzung teil, soweit die betroffene Schfüe­
rin oder der betroffene Schüler oder deren Erziehungsbe­
rechtigte nicht widersprechen(§ 9 Abs. 5 SchlVIG). 

(2) Mit dem schriftlichen Verweis kann eine Ordnungs­
maßnahme nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 verbunden 
werden. 

§ 17 
Überweisung in eine parallele Klasse 

oder Lerngruppe 

(1) Über die Überweisung einer Schülerin oder eines 
Schülers in eine parallele Klasse oder Lerngruppe be­
schließt die Lehrerkonferenz. 

(2) Die Überweisung als Ordnungsmaßnahme kann 
angewandt werden, wenn durch das Verhalten oder die 
Stellung der Schülerin oder des Schülers in der bishe­
rigen Klasse oder Lerngruppe der Unterricht oder die 
Erziehung der anderen Schülerinnen und Schüler erheb­
lich beeinträchtigt werden. 

(3) Mit der Überweisung kann eine Ordnungsmaß­
nahme nach§ 14 Abs. 2 Nr. 1 oder 4 verbunden werden. 

§ 18 
Vorübergehender Ausschluss 

vom Unterricht 

(1) Über den vorübergehenden Ausschluss vom Unter­
richt von einem Tag bis zu zwei Wochen oder von 
sonstigen Schulveranstaltungen beschließt ein Ausschuss 
der Klassenkonferenz, im Kurssystem ein Ausschuss der 
J ahrgangsstufenkonferenz. Mitglieder des Ausschusses 
sind die Lehrerinnen und Lehrer, die die Schülerin oder 
den Schüler unterrichten. Die Vertretungen der Erzie­
hungsberechtigten und der Schülerinnen und Schüler 
nehmen mit beratender Stimme an der Sitzung teil, 
soweit die betroffene Schülerin oder der betroffene 
Schüler oder deren Erziehungsberechtigte nicht wider­
sprechen (§ 9 Abs. 5 SchlVIG). 

(2) Der Ausschluss vom Unterricht kann auf einzelne 
Unterrichtsfächer beschränkt werden. Die Schülerin 
oder der Schüler ist verpflichtet, den versäumten Unter­
richtsstoff nachzuarbeiten. Die ausgeschlossene Schüle­
rin oder der ausgeschlossene Schüler kann verpflichtet 
werden, während dieser Zeit am Unterricht einer anderen 
Klasse oder Lerngruppe teilzunehmen. 

(3) Durch den wiederholten Ausschluss vom Unterricht 
darf in demselben Unterrichtsfach eine Gesamtdauer von 
vier Wochen im Schuljahr.nicht überschritten werden. 

(4) Mit der Bekanntgabe nach § 15 Abs. 6 ist der 
Zeitpunkt des Ausschlusses vor seinem Vollzug mitzutei­
len. 

(5) In dringenden Fällen kann die Schulleiterin oder der 
Schulleiter eine Schülerin oder einen Schüler vorläufig 
vom Unterricht oder von sonstigen Schulveranstaltungen 
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ausschließen. Der Ausschluss von der laufenden Unter­
richtsstlmde bleibt unberührt. Die _,.l\.nhörung nach § 15 
Abs. 3 und 4, der Beschluss des Ausschusses der Klassen­
konferenz oder der Lehrerkonferenz und die Bekannt­
gabe nach § 15 Abs. 6 sind unverzüglich nachzuholen. 

§ 19 
Entlassung von der Schule 

(1) Der Entlassung von der Schule muss in der Regel die 
Androhung der Entlassung vorausgehen. 

(2) Über die .A_ndrohung der Entlassung sowie über die 
Entlassung beschließt die Lehrerkonferenz. 

(3) Bei schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern 
bedarf der Beschluss über die Entlassung der Bestätigung 
durch die Schulaufsichtsbehörde, die die Schülerin oder 
den Schüler unter entsprechender Anwendung von§ 28 
Abs. 1 SchVG einer entsprechenden anderen Schule zu­
weisen kann. Vor der Zuweisung sind die Erziehungsbe­
rechtigten und die beteiligten Schuliräger zu hören. Das 
Einven1ehmen mit der für die andere Schule zuständigen 
Schulaufsichtsbehörde ist herzustellen. 

(4) Die Maßnahmen sind nur zulässig, wenn die Schüle­
rin oder der Schüler durch schweres oder wiederholtes 
Fehlverhalten die Erfüllung der Aufgaben der Schule 
oder die Rechte anderer ernstlich gefährdet oder verletzt 
hat. Die Entlassung kam1 bei volljährigen nicht mehr 
schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern auch erfol­
gen, wenn im Verlauf eines Monats insgesamt 20 Cnter­
richtsstunden unentschuldigt versäumt "lV1.ffden (§ 26 a 
Abs. 6 Sch VG); Absatz 1 findet in diesem Fall keine 
Anwendung, jedoch sind die Schi.Uerinnen und Schüler 
schriftlich auf diese Vorschrift hinzuweisen. 

§ 20 
Verweisung von allen Schulen 

(1) Der Venveisung von allen öffentlichen Schulen des 
Landes muss in der Regel die Androhung der Verweisung 
vorausgehen. 

(2) Über die i\ndrohung der Verweisung und über die 
Verweisung entscheidet 4.ie obere Schulaufsichts1?ehörc~e 
auf Antrag der Schule. Cber den Antrag beschließt die 
Lehrerkonferenz. Die Verweisung bedarf der Bestätigung 
durch das für den Schulbereich zuständige Ministerium. 

(3) Die Verweisung ist nur anzuwenden, wem1. und 
solange die Anwesenheit der Schülerin oder des Schülers 
aus Gründen der Sicherheit an keiner öffentlichen Schule 
verantwortet werden kann. Soweit die Schülerin oder der 
Schüler die Schulpflicht noch nicht erfüllt hat, ist für 
geeignete Bildungsmaßnahmen zu sorgen. Die obe~e 
Schulaufsichtsbehörde beantragt beim Jugendamt die 
erforderlichen Maßnahmen. 

V. Abschnitt 
Leistungsbewertung, Versetzung 

§ 21 
Leistungsbewertung 

{l) Die Leistungsbewertung soll über den Stand des 
Lernprozesses der Schülerin oder des Schülers Auf­
schluss geben; sie soll auch Grundlage für die weitere 
Förderung der Schülerin oder des Schülers sein. Bei der 
Beratung über den Bildungsgang durch die Schule soll sie 
eine wesentliche Hilfe sein. 

(2) Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im 
Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. 

(3) Bei der Bewertung von Schülerleistungen ist der 
Eigenart der Schulstufe, der Schulform und des Unter­
richtsfachs Rechnung zu tragen. Es werden der Umfang 
sowie die selbstständige und richtige Anwendung . der 
Kem1.tnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Art 
der DarstellU11.g bewertet. 

(4) Grundlage der Leistungsbewertung sind alle im 
Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten" und im Be-

urteilungsbereich· ,,Sonstige Leistungen" erbrachten 
Leistungen. Beide Beurteilungsbereiche sind angemessen 
zu berücksichtigen. 

(5) Auf Wunsch ist die Schülerin oder der Schüler 
jederzeit über ihren oder seinen Leistlmgsstand zu unter-; 
richten. 

(6) Hat die Schülerin oder der Schüler aus von ihr oder 
ihm nicht zu vertretenden Gründen die erforderlichen 
Leistungsnachweise nicht erbracht, können nach Maß­
gabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Leistungs­
nachweise nachgeholt und kann der Leistungsstand 
durch eine Prüfung festgestellt werden. 

(7) Verweigert eine Schülerin oder ein Schüler die 
Leistung, so wird dies wie eine ungenügende Leistung 
bewertet. 

(8) Bedient sich eine Schülerin oder ein Schüler zur 
Erbringung einer Leistung unerlaubter Hilfe, begeht sie 
oder er eine TäuschungshancUung. Bei geringem Cmfang 
der Täuschungshandlung wird der ohne Täuschung er­
brachte Teil bewertet; der übrige Teil wird als nicht 
erbracht gewertet. Bei umfangreicher Täuschungshand­
lung wird die gesamte Leistung wie eine ungenügende 
Leistung bewertet. Bei Unklarheit über den Umfang der 
Täuschungshandlung wird die Wiederholung der Arbeit 
angeordnet. Wird eine Täuschrn1gshandlung erst nach 
Absch..luss der Leistung festgestellt, ist entsprechend zu 
verfahren. 

§ 22 
Schriftliche At\rbeiten 

und Sonstige Leist1mgen 

(1) Im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten" 
sollen die durch die Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
vorgeschriebenen Arbeiten zur Leistungsfeststellung 
(Klassenarbeiten, Kursarbeiten, Klausuren) gleichmäßig 
über das Schuljahr verteilt werden. Die Arbeiten sollen 
entsprechend dem Alter der Schülerinnen und Schüler in 
der Regel vorher angekündigt werden. In einer \Voche 
sollen nicht mehr als zwei Arbeiten, an einem Tag darf 
nur eine Arbeit geschrieben werden, soweit die Ausbil­
dungs- und Prüfu..YJ.gsordnung nichts anderes bestimmt. 

(2) Die Anforderungen in den Arbeiten müssen den 
aufgrund des erteilten Unterrichts zu erwartenden Leis­
tungen und den Anforderungen der Lehrpläne entspre­
chen. Erreicht bei einer Arbeit ein Drittel der Schülerin­
nen und Schüler kein ausreichendes Ergebnis, ist zu 
prüfen, ob die Anforderungen im Sinne des Satzes 1 
angemessen sind. Erscheinen die Anfordenmgen ange­
messen. ist die Arbeit zu werten. Anderenfalls ist die 
Arbeit zu wiederholen. Die Entscheidung trifft die Schul­
leiterin oder der Schulleiter nach Anhörung der Fachleh­
rerin oder des Fachlehrers. Wird die Arbeit gewertet, sind 
geeignete :Maßnahmen einzuleiten, die die unterrichtli­
chen Ergebnisse verbessern und die Leistungsfähigkeit 
der Schülerinnen und Schüler fördern. 

(3) Die Arbeiten werden nach Benotung und Bespre­
chung mit den Schülerinnen und Schülern diesen mit 
nach Hause gegeben, damit die Erziehungsberechtigten 
Kenntnis nehmen können; sie sind auf Verlangen spätes­
tens nach einer Woche an die Schule zurückzugeben. 

(4) Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistlmgen" 
gehören alle im Zusammenhang mit dem "C'nterricht 
erbrachten mündlichen und praktisc4en Leistungen so­
wie gelegentliche kurze schriftliche Ubungen. Schliftli­
che Ubungen sind neben den vorgeschriebenen schriftli­
chen Arbeiten (Absätze 1 bis 3) in allen Fächern zulässig. 
Die Leistungen bei der ::.Vlitarbeit im Unterricht sind bei 
der Beurteilung ebenso zu berücksichtigen wie die übri­
gen Leistungen. 

§ 23 
Hausaufgaben 

Hausaufgaben ergänzen die Arbeit im Unterricht. Sie 
dienen zur Festigung und Sichenmg des im Unterricht 
Erarbeiteten sowie zur Vorbereitung des Unterrichts. Sie 
sollen zur selbstständigen Arbeit hinführen. Hausaufga­
ben müssen in ihrem Sch"'Nierigkeitsgrad und ihrem 
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Umfang die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler berücksichtigen und von diesen ohne fremde 
Hilfe in angemessener Zeit gelöst werden können. 

§ 24 
Verfügung über Schülerarbeiten 

(1) Die im oder für den Unterricht angefertigten 
Schülerarbeiten sind Eigentum der Schülerin oder des 
Schülers. Sie köm1.en von der Schule zeitweilig einbehal­
ten werden. Sie sind auf Anforderung zu Beginn des 
folgenden Schuljahres oder dann zurückzugeben, wenn 
die Schülerin oder der Schüler die Schule verlässt. Aus 
wichtigen Gründen, insbesondere zur Beweissicherung, 
kann die Schule die Arbeiten darüber hinaus einbehalten. 
Schülerarbeiten. die nach Ablauf eines J ah.res nach dem 
Ende der Einbehaltungszeit nicht abgeholt werden, kön­
nen auf Anordnung der Schulleiterin oder des Schullei­
ters vernichtet werden. 

(2) Prüfungsarbeiten verbleiben bei der Schule und 
können nach Ablauf von zehn Jahren nach Abschluss der 
Prüfung vernichtet werden, sofern die Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung nichts anderes bestimmt. 

(3) Arbeiten, die von Schülerinnen und Schülern 
zweckbestimmt für die Schule angefertigt werden, gehen 
in das Eigentum der Schule über. 

§ 25 
Notenstufen 

(1) Bei der Bewertung einzelner Schülerleistungen 
sowie in Zeugnissen werden die folgenden Notenstufen 
zugrunde gelegt: 

1. sehr gut (1) 

Die Note „sehr gut" soll erteilt werden. wenn die 
Leistung den Anforderungen in besonderem Maße 
entspricht. 

2. gut (2) 

Die Note „gut" soll erteilt werden, wenn die Leistung 
den Anforderungen voll entspricht. 

3. befriedigend (3) 

Die Note „befriedigend" soll erteilt werden, wenn die 
Leistung im Allgemeinen den Anforderungen ent­
spricht. 

4. ausreichend (4) 

Die Note „ausreichend" soll erteilt werden, wenn die 
Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den 
Anforderungen noch entspricht. 

5. mangelhaft (5) 

Die Note „mangelhaft" soll erteilt werden, wenn die 
Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch 
erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse 
vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit 
behoben werden können. 

6. ungenügend (6) 

Die Note „ungenügend" soll erteilt werden, wenn die 
Leistung den Anforderungen nicht entspricht tmd 
selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die 
Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden 
können. 

(2) Neben oder anstelle der Noten nach Absatz 1 kann 
nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
auch ein Punktsvstem verwendet werden. Noten- tmd 
Punktsystem müssen untereinander übertragbar sein. 

(3) Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung kann für 
die Klassen 1 bis 3 der Grundschule und für Sonderschu­
len anstelle der Noten schriftliche Aussagen über die 
Leistungsbewertw1.g vorsehen. 

§ 26 
Zeugnisse 

(1) Die Schülerin oder der Schüler erhält nach Maßgabe 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnw1.g zum Ende des 

Schulhalbjahres oder des entsprechenden Ausbildungs­
abschnittes sowie zum Ende des Schuljahres ein Zeugnis 
über die erbrachten Leistungen, eine entsprechende Be­
scheinigung über die Schullaufbahn oder Informationen 
zum Lernprozess mit Angaben zu entschuldigten und 
unentschuldigten Fehlzeiten beim Schulbesuch. Die Er­
ziehungsberechtigten, bei Berufsschülerinnen und Be­
rufsschülern auch die für die Berufserziehung lVIitverant­
wortlichen, nehmen von dem Zeugnis oder der Bescheini­
gw1.g Kem1.tnis und bestätigen dies durch Unterschrift. 

(2) In das Zeugnis, die Bescheinigung über die Schul­
laufbahn oder die Information zum Lernprozess nach 
Absatz 1 können Aussagen zum Arbeits- und Sozialver­
halten aufgenommen werden. Zu einer einheitlichen 
Handhabung der Aussagen stellt die Schulkonferenz 
Grundsätze auf. Im Einzelfall beschließt die Klassenkon­
ferenz in der Zusammensetzung der Versetzungskonfe­
renz auf der Grundlage der aufgestellten Grundsätze, im 
Übrigen auf Vorschlag einer Lehrerin oder eines Lehrers 
oder auf "\Vunsch der Schülerin oder des Schülers. 

(3) Das Zeugnis z,vischen den Versetzungsterminen 
enthält einen Vermerk über eine etwaige Gefährdung der 
Versetzung; in dem Vermerk ist auf etwaige besondere 
Folgen einer Nichtversetzung der Schülerin oder des 
Schülers hinzuweisen. Unterbleibt der Vermerk, so kann 
daraus kein Anspruch auf Versetzung hergeleitet werden. 

(4) Schülerinnen und Schüler, die die Schule verlassen, 
erhalten nach näherer _Bestimmung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung ein Abgangszeugnis oder ein Ab­
schlusszeugnis ohne Angabe der Fehlzeiten beim Schul­
besuch, beim Wechsel in eine andere Schule ein Überwei­
sungszeugnis. 

(5) Die während des Schulhalbjahres vom Religionsun­
terricht befreiten Schülerinnen und Schüler erhalten. 
wenn die Voraussetzungen für eine Benotung vorliegen; 
die Note mit einem Zusatz über die Dauer der Teilnahme. 
Die Note wird in das Abgangs- und Abschlusszeugnis 
nicht aufgenommen, wenn die Erziehungsberechtigten, 
die religionsmündige Schülerin oder der religionsmün­
dige Schüler dies verlangen. 

(6) Zeugnisse, die zerstört oder abhanden gekommen 
sind, können dtu-ch eine Bescheinigung der oberen Schul­
aufsichtsbehörde ersetzt werden, wenn bei der Schule 
keine oder nur noch unvollständige Zeugnisunterlagen 
vorhanden sind. Die Voraussetzw1.gen für die Ausstellung 
der Bescheinigung sind durch Versicherung an Eides 
Statt vor der oberen Schulaufsichtsbehörde von einer 
Person, die aufgrund ihrer dienstlichen Stellung von der 
Ablegung der Prüfung oder dem Erwerb des Befähi­
gungsnachweises Kenntnis hat, oder von zwei Personen, 
die von der Ablegung der Prüfung oder dem Erwerb des 
Befähigungsnachweises eigene Kenntnis haben, zu bestä­
tigen. 

§ 27 
Versetzung 

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler wird nach lVIaßgabe 
der Ausbildw1.gs- tmd Prüfungsordnung in die nächsthö­
here Klasse oder J ahrgangsstufe versetzt, wenn sie oder 
er die Leistungsanfordenmgen der bisherigen Klasse 
oder J ahrgangsstufe erfüllt hat. Die ~~sbildungs- und 
Prüfungsordnung kann vorsehen, dass Ubergänge in die 
nächsthöhere Klasse oder J ahrgangsstufe auch ohne 
Versetzung möglich sind. 

(2) Über die Versetzung entscheidet die Klassen- oder 
J ahrgangsstufenkonferenz als Versetzungskonferenz. 
Mitglieder der Versetzungskonferenz sind, soweit die 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung nichts anderes be­
stimmt, alle Lehrerinnen und Lehrer, die die Schülerin 
oder den Schüler im Schuljahr in den in der Stundentafel 
vorgesehenen Fächern unterrichtet haben, sowie die oder 
der Vorsitzende. Den Vorsitz führt die Schulleiterin oder 
der Schulleiter oder die ständige Vertretung, im Falle 
ihrer Verhinderung die von der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter hierzu beauftragte Lehrkraft. Bei Schulen, 
die in Abteilungen gegliedert sind, kann die Ausbildungs­
und Prüfungsordnung bestimmen, dass die Abteilungslei-



Gesetz- und Verordnungsblat~ für das Land Nordrhein-Westfalen - :i\fr. 19 vom 29. Juli 2002 321 

terin oder der Abteilungsleiter den Vorsitz in der Verset­
zungskonferenz übernimmt. Soweit die Ausbildungs­
und Prüfungsordnung dies vorsieht, köm1en an der 
Versetzungskonferenz weitere Personen ohne Stimm­
recht teilnehmen. 

(3) Die Versetzungskonferenz ist beschlussfähig, wenn 
mindestens zwei Drittel ihrer ::.Vlitglieder anwesend sind. 
Beschlüsse werden mit der ::.VIehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei 
Stimmengleichheit gibt __ die Stim11.1.e der oder des Vorsit­
zenden den Ausschlag. Uber die Versetzungskonferenz ist 
ein Protokoll zu führen. 

(4) Die Versetzungskonferenz trifft ihre Entscheidung 
aufgrund der seit der letzten Zeugniserteilung erbrachten 
Leistungen. Leistungen in einem im ersten Schulhalbjahr 
erteilten und vorher als versetzungs"\virksam angekün­
digten Halbjahresunterricht sind einzubeziehen, sofem 
die Ausbildungs- und- Prüfungsordnung nichts anderes 
bestimmt. 

(5) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer entscheidet 
über die Note in ihrem oder seinem Fach und begründet 
diese auf Verlangen in der Versetzungskonferenz. Die 
Gesamtentwicklung der Schülerin oder des Schülers 
während des ganzen Schuljahres und die Zeugnisnote im 
ersten Schulhalbjahr sind zu berücksichtigen, sofern die 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung nichts anderes be­
stimmt. Die Kote kann durch Konferenzbeschluss nicht 
abgeändert werden; die schulaufsichtliche Überprüfung 
bleibt unberührt. Bei der Beschlussfassung über die 
Versetzung muss die Fachlehrerin oder der Fachlehrer 
die Leistungen der Schülerin oder des Schülers in allen 
Fächern berücksichtigen. 

(6) Verlässt eine Schülelin oder ein Schüler hmerhalb 
der letzten vier Wochen vor der Versetzung die Schule, so 
ist über ihre oder seine Versetzung zu entscheiden. 

(7) Die Versetzung oder Nichtversetzung ist im Zeugnis 
zu vermerken. Auf Abgangszeugnissen entfällt ein Ver­
merk über die Nichtversetzung. 

(8) Ist die Versetzung gefährdet, weil die Leistungen in 
einem Fach abweichend von den im letzten Zeugnis er 
teilten Noten nicht mehr ausreichen, sind die Erziehungs­
berechtigten schriftlich zu benachrichtigen und zu einem 
Beratungsterm.in einzuladen. Auf etwaige besondere Fol­
gen einer Nichtversetzung der Schülerin oder des Schü­
lers ist hinzuweisen. Die Benachrichtigung erfolgt in der 
Regel zehn ·w ochen vor dem Versetzungstermin; für die 
Sekundarstufe II kann die Ausbildungs- und Prüfungs­
ordnung abweichende Regelungen vorsehen. Unterbleibt 
eine notwendige Benachrichtigung, so kann daraus kein 
Anspruch auf Versetzung hergeleitet werden; die nicht 
abgemahnte Minderleistung in einem Fach wird bei der 
Versetzungsentscheidung jedoch nicht berücksichtigt. 

§ 28 
Wiederholung, Rücktritt, 

Vorversetzung 

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler kann, sofern die 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung nichts anderes be­
stimmt, auf Antrag der Erziehungsberechtigten die vor­
hergegangene Klasse oder Jahrgangsstufe einmal freh"\11.l­
lig wiederholen oder spätestens im Anschluss an die 
Aushändigung des Zwischenzeugnisses in die vorherge­
gangene Klasse oder J ahrgangsstufe zu rücktreten, wenn 
sie oder er in dieser Klasse oder J ahrgangsstufe nicht 
mehr erfolgreich mitzuarbeiten vermag. Die Entschei­
dung trifft die Versetzungskonferenz. Die Ausbildungs­
und Prüfungsordnung kar1n vorsehen, dass eine Klasse 
auch wiederholt werden kann, um einen Abschluss oder 
eine Berechtigung zu erwerben. § 29 Abs. 3 Satz 1 findet 
insoweit keine Anwendung. 

(2) Im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten 
kann eine Schülerin oder ein Schüler. die oder der in der 
bisherigen Klasse nicht mehr angemessen gefördert wer­
den kann und aufgrund der Leistungen am Unterricht der 
nächsthöheren !Gasse mit Erfolg teilzunehmen in der 
Lage ist, auf Beschluss der Versetzungskonferenz vorver­
setzt werden, sofern die Ausbildungs- und Prüfungsord­
nung nichts anderes bestimmt. 

§ 29 
Folgen der Nichtversetzung 

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der nicht 
versetzt worden ist, kann zu Beginn des folgenden 
Schuljahres eine Nachprüfung ablegen, um nachträglich 
versetzt zu werden, wenn dies die Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung vorsieht. Ebenso kam1. ein Abschluss 
oder eine Berechtigung nachträglich erworben werden. 
Die Schülerin oder der Schüler wird zur Nachprüfung 
zugelassen, wenn die Verbesserung einer mangelhaften 
Leistung in einem einzigen Fach um eine Notenstufe 
genügt, um die Versetzungsbedingungen zu erfüllen, oder 
wenn die Verbesserung einer Leistung in einem einzigen 
Fach um eine Notenstufe genügt, die Abschluss- oder 
Berechtigungsbedingungen zu erfüllen. 

(2) Wer endgültig nicht versetzt worden ist, wiederholt 
die bisher besuchte Klasse oder J ahrgangsstufe. 

(3) Eine Schülerin oder ein Schüler kann dieselbe 
Klasse oder Jahrgangsstufe il1. einer Schulform in der 
Regel nur einmal wiederholen. Durch die vViederholung 
darf die in der Ausbildungs- und Prüflmgsordnung für 
den Bildungsgang festgelegte Verweildauer nicht über­
schritten werden. 

VI. Abschnitt 
Übergänge und Abschlüsse 

§ 30 
-C-bergänge und Abschlüsse 

Übergänge und Abschlüsse werden für die einzelnen 
Schulformen und Bildungsgänge durch Ausbildungs­
und Prüfungsordnungen gemäß§ 26b SchVG geregelt. 

§§ 31 bis 34 aufgehoben. 

VII. Abschnitt 
l\'leinungsfreiheit, Schülerzeitungen 

§ 35 
Unparteilichkeit der Schule 

(1) Die Aufgabe der Schule erfordert es, dass sie sich 
eil1.seitiger Parteinahme zugunsten oder zuungunsten 
gesellschaftlicher oder politischer Gruppen und Interes­
senverbände enthält. Im Rahmen der freiheitlich demo­
F..ratischen Grundordnung ermöglicht und respektiert sie 
unterschiedliche Auffassungen und vermittelt eine tole­
rante Grundhaltung. 

(2) Diese Unparteilichkeit der Schule bindet insbeson­
dere das Handeln von Organen der Schule SO"\vie die 
Ausrichtung von Schulveranstaltungen. · 

(3) Schulleiterinnen, Schulleiter, Lehreri11-.11en und Leh­
rer haben ihre Aufgaben unparteiisch wahrzunehmen. 
Dies schließt ihre politische Meinungsäußerung im Un­
terricht nicht aus, erlegt ihnen jedoch als Lehrkraft aller 
Schülerinnen und Schüler eine besondere Pflicht zu 
ausgewogener Darstellung und zur Zurück_haltung auf. 

(4) In Erziehung und Unterricht ist alles zu vermeiden, 
was die Empfindungen Andersdenkender verletzen 
könnte (§ 1 Abs. 6 SchOG). 

§ 36 
Meinungsfreiheit 

der Schülerinnen und Schüler 

(1) Die Schule soll die Schülerinnen 1md Schüler zu 
selbstständigem, kritischem "Crteil, zu eigenverantwortli­
chem Handeln und zur Wahrnehmung von Rechten und 
Pflichten im politischen und gesellschaftlichen Leben 
befähigen. Die Schülelinnen und Schüler sollen lernen, 
ihre Meinung frei, kritisch und in Achtung vor der Würde 
und der -C-berzeugung der anderen zu äußern. 

(2) Die Schüleli1men und Schüler haben das Recht, in 
dei~ Schule ihre Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 
äußern (§ 25 Abs. 1 SchVG). Sie können ihre Meinung 
auch im Unterricht im sachlichen Zusammenhang mit 
diesem frei äußern. 
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(3) Das Recht der freien Meinungsäußenmg findet 
seine Schranken in den Vorschriften der allgemeinen 
Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze 
der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre 
(Artikel 5 Abs. 2 GG). Durch die Ausübung dieses Rechtes 
dürfen der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule, 
insbesondere die Durchführung des Unterrichts l.md 
anderer schulischer Veranstaltungen sowie die Rechte 
anderer nicht beeinträchtigt werden (§ 25 Abs. 1 SchVG). 

§ 37 
Schülerzeitungen 

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, 
Schülerzeitlmgen herauszugeben und auf dem Schul­
grundstück zu verbreiten. Schülerzeitungen sind periodi­
sche Druckschriften, die von Schülerinnen und Schülern 
einer oder mehrerer Schulen für deren Schülerinnen und 
Schüler gestaltet oder herausgegeben werden. Sie unter­
liegen nicht der Verantwortung der Schule. Schülerinnen 
und Schüler nehmen auch in der Schülerzeitung ihr 
Recht auf freie Meinungsäußerung wahr; § 36 gilt ent­
sprechend. Das Landespressegesetz findet auf Schüler­
zeitungen Anwendung. 

(2) Die Schülerzeitung dient dem Gedankenaustausch 
und der Auseinandersetzung mit schulischen, kulturellen, 
wissenschaftlichen, gesellschaftlichen l.md politischen 
Problemen. Sie ist nicht nur ein l\tlitteilungsblatt, sondern 
auch ein Diskussionsforum. Die Schülerzeitung soll sich 
um wahrheitsgetreuen Bericht und sachlic~~ Kritik be­
mühen. Sie soll die ·wertvorstellungen und Uberzeugun­
gen anderer achten und bereit sein, den eigenen Stand­
punkt kritisch zu überprüfen. Auf die jeweiligen Alters­
stufen der Schülerinnen und Schüler soll Rücksicht 
genommen werden. 

(3) Die Herausgabe und der Vertrieb der Schülerzei­
tung bedürfen keiner Genehmigung. Eine Zensur findet 
nicht statt. Für alle Veröffentlichungen in der Schülerzei­
tung tragen Herausgeber und Redaktion die rechtliche 
Verantwortung. 

(4) Die Schülerinnen und Schüler können sich bei ihrer 
iedaktionellen Tätigkeit durch eine Lehrerin oder einen 
Lehrer ihres Vertrauens beraten lassen. Die Redaktion 
soll davon insbesondere Gebrauch machen. wenn sie 
Zweifel hat, ob ein Beitrag die Grenzen der Pressefreiheit 
überschreitet oder den Bildungs- und Erziehungsauftrag 
der Schule beeinträchtigt. Führt die Beratung nicht zu 
einem einvernehmlichen Ergebnis, so soll ein Vermitt­
lungsausschuss angerufen werden. Dieser besteht aus der 
oder dem Vorsitzenden der Schulpflegschaft, der Schü­
lersprecherin oder dem Schülersprecher und der Schul­
leiterin oder dem Schulleiter. Nach der Beratung im 
Vermittlungsausschuss entscheidet die Redaktion über 
die Veröffentlichung. 

(5) Verstößt eine Schülerzeitl.mg nach Auffassung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters schwerwiegend gegen 
gesetzliche Bestimmungen, berichtet diese oder dieser 
unverzüglich der Schulaufsichtsbehörde, die sie oder ihn 
über etwa notwendige weitere Maßnahmen berät. Reicht 
eine pädagogische Einwirkung aui die Verantwortlichen 
nicht aus, so ist zu prüfen, ob Ordnungsmaßnahmen nach 
den Bestimmungen der Allgemeinen Schulordnung aus­
reichen oder ob statt dessen eine Anzeige bei Polizei oder 
Staatsanwaltschaft erforderlich ist. 

(6) Auf Flugblätter und andere Druckschriften, die 
außerhalb von Schülerzeitungen aus aktuellem Anlass 
von Schülerinnen und Schülern einer oder mehrerer 
Schulen für deren Schülerinnen und Schüler herausgege­
ben werden, finden die vorstehenden Absätze entspre­
chende Anwendung. Der Schulleiterin oder dem Schul­
leiter ist vor der Verbreitung auf dem Schulgrundstück 
ein Exemplar zur Kenntnis zu geben. 

(7) Schülerzeitungen und Flugblätter, die von Schüle­
rinnen und Schülern anderer Schulen herausgegeben 
werden, dürfen auf dem Schulgrundstück mit Erlaubnis 
der Schulleiterin oder des Schulleiters vertrieben wer­
den. Zeitungen und Flugblätter, die von örtlichen oder 

überörtlichen Zusammenschlüssen von Schülervertre­
tungen im Rahmen ihrer Aufgaben herausgegeben wer­
den, bedürfen keiner Erlaubnis. 

(8) Schulzeitschriften, die von der Schule herausgege­
ben werden, sind keine Schülerzeitungen, auch wenn sie 
von Schülerinnen und Schülern. für Schülerinnen und 
Schüler gestaltet werden. Sie werden von der Schule 
verantwortet. 

VIII. Abschnitt 
Schule und Erziehungsberechtigte 

§ 38 
Zusammenarbeit 

(1) Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule 
erfordert eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Erziehungsberechtigten. Die Erzie­
hungsberechtigten wirken nach Maßgabe des Schulmit­
wirkungsgesetzes an der Gestaltung des Schulwesens 
mit. 

(2) Erziehungsberechtigte im Sinne dieser Verordnung 
sind die Eltern oder diejenigen Personen und Stellen, 
denen an Stelle der Eltern die Erziehung der Schülerin 
oder des Schülers ganz oder teilweise obliegt. 

(3) Für die durch Gesetz oder Vertrag für die Berufser­
ziehung Mitverantwortlichen gelten Absatz 1, § 39 Abs. 2 
bis 4 sowie § 40 Abs. 1 und 4 entsprechend. 

§ 39 
Elternberatung 

(1) Die Schule unterrichtet die Erziehungsberechtigten 
über die Enhvicklung der Schülerin oder des Schülers 
l.md berät die Schülerin oder den Schüler und die 
Erziehungsberechtigten. 

(2) Zur Beratl.mg der Erziehungsberechtigten sollen die 
Lehrerinnen und Lehrer in Elternsprechstunden außer­
halb des Unterrichts zur Verfügung stehen. In Ausnahme­
fällen ist es den Erziehungsberechtigten zu ermöglichen, 
nach vorheriger Vereinbarung die Lehrerin oder den 
Lehrer auch außerhalb der Sprechstunde aufzusuchen. 

(3) Je Schulhalbjahr soll ein Elternsprechtag durchge­
führt werden(§ 11 Abs. 11 SchlVIG). Dieser Sprechtag ist 
zeitlich so zu legen, dass allen Erziehungsberechtigten die 
Möglichkeit zu einem eingehenden Gespräch mit den 
Lehrerinnen und Lehrern der Schülerin oder des Schü­
lers gegeben wird. 

(4) Die Erziehungsberechtigten sind nach Maßgabe des 
§ 11 Abs. 10 Schl\lIG berechtigt, am Unterricht und an 
sonstigen Schulveranstaltungen teilzunehmen. 

§ 40 
Aufgaben 

der Erziehungsberechtigten 

(1) Die Erziehungsberechtigten unterstützen die Schule 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Sie tragen dafür Sorge, 
dass die Schülerin oder der Schüler ihre oder seine 
schulischen Pflichten erfüllt. insbesondere am Unterricht 
l.md an den sonstigen verbindlichen Schulveranstaltun­
gen regelmäßig teilnimmt und die Ordnung in der Schule 
einhält. § 8 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. -

(2) Die Erziehungsberechtigten statten die Schülerin 
oder den Schüler für den Schulbesuch ordnungsgemäß 
aus. 

(3) Die Erziehungsberechtigten sollen sich über den 
Leistungsstand der Schülerin oder des Schülers informie­
ren und die Möglichkeiten der Beratung durch die Schule 
wahrnehmen. 

(4) Die Erziehungsberechtigten bestätigen den Erhalt 
von Mitteilungen der Schule auf Verlangen durch Unter­

. schrift. Es genügt die Unterschrift einer oder eines 
Erziehungsberechtigten. 

(5) Die oder der für die Berufserziehung Mitverant­
wortliche hat der Schülerin oder dem Schüler der 
Berufsschule die zum Schulbesuch erforderliche Zeit im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu gewähren. 
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Sie oder er hat die berufsschulpflichtige Schülerin oder 
den berufsschulpflichtigen Schüler zur Erfüllung der 
Berufsschulpflicht anzuhalten und meldet der Berufs­
schule iill7.erhalb einer ·woche, wem1 das Ausbildup.gs­
oder Arbeitsverhältnis vorzeitig endet oder verlängert 
·wird. 

IX. Abschnitt 
Schulges1mdheitswesen, Unfallverhütung 

§ 41 
Schulgesundheitswesen 

(1) Die Gesunderhaltung der Schülerinnen und Schü­
ler, insbesondere die Vermeidung von ansteckenden 
Krankheiten, ist eine Voraussetzung für das Zusammen­
leben in der Schule. i\lle Beteiligten tragen hierzu bei. 

(2) Auf dem Schulgrundstück sind im Zusammenhang 
mit schulischen Veranstaltungen der Verkauf, der Aus­
schank und der Genuss alkoholischer Getränke unter­
sagt. Ausnahmen _ könn.en nur 1mter Beteiligung der 
Schulkonferenz und im Benehmen mit dem Schulträger 
für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II. die 
das 16. Lebensjahr vollendet haben, zugelassen we1..-den. 
Im Einzelfall entscheidet die Schulleiterin oder der 
Schulleiter. Bram1tweinhaltige Getränke und sonstige 
Rauschmittel sind in keinem Fall erlaubt. 

(3) Das Rauchen auf dem Schulgrundstück i~_t Schüle­
rinn.en und Schülern grundsätzlich untersagt. Uber Aus­
nahmen für Schülerim1en und Schüler der Sekundar­
stufe II, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, entschei­
det die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Beteili­
gung der Schulkonferenz. Das Einverständnis der Erzie­
hungsberechtigten der Schülerin oder des Schülers ist 
erf order lieh. 

(4) Für Schulveranstalttmgen außerhalb des Schul­
grundstücks gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. 

(5) Die Schülerinnen und Schüler sind, soweit es zur 
Schulgesundheitspflege erforderlich ist, verpflichtet, sich 
auf \Veisung der zuständigen Schulaufsichtsbehörde 
schulärztlich untersuchen zu lassen(§ 29 Abs. 2 SchVG). 

§ 42 
Schulärztlicher Dienst 

(1) Für jede Schule bestellt das Gesundheitsamt im 
Benehmen mit dem Schulträger eine Schulärztin oder 
einen Schularzt (§ 29 Abs. 1 SchVG). Der schulärztliche 
Dienst schließt die Schulzahnpflege ein und umfasst 
insbesondere: 

a) Reihenuntersuchungen, insbesondere bei der Einschu­
lung und bei der Entlassung, 

b) besondere Überwachung der Schülerinnen und Schü­
ler. deren Gestmdheitszustand eine fortlaufende Kon­
trolle erforderlich macht, 

c) schulärztliche Sprechstunden für Eltern, Schülerin­
nen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, 

d) Herbeiführung gesundheitsfürsorgerischer Maßnah­
men für die Schülerinnen und Schüler, 

e) Beratung und Belehrung der Lehrerinnen und Lehrer 
in Fragen der Gesundheitspflege, 

f) Mitarbeit bei der Bekämpfung übertragbarer Krank­
heiten in den Schulen. 

(2) Die Schule unterstützt den schulärztlichen Dienst 
bei der Durchführung seiner Aufgaben. 

§ 43 
Schulzahnpflege 

·(1) Die Schulzahnpflege dient zur Vorbeugung und 
Bekämpfung der Erkrankungen im Zahn-, Mund- und 
Kieferbereich smvie zur Pflege und Gesunderhaltung der 
Zähne. 

(2) Alle Schülerinnen und Schüler werden in der Regel 
einmal jährlich von der Schulzahnärztin oder dem Schul­
zahnarzt während der Unterrichtszeit untersucht. Die 
Erziehungsberechtigten der behandlungsbedürftigen 
Schülerinnen und Schüler erhalten eine schriftliche 
Mitteilung m.it de:t Empfehlung, die Behandlung bei einer 

Zahnärztin oder einem Zahnarzt ihrer Wahl durchführen 
zu lassen. 

§ 44 
übertragbare Krankheiten 

(1) Erl<...rankt eine Schülerin oder ein Schüler an einer 
F.J"ankheit gemäß § 34 Abs. 1 Nr. 1 bis 20 Infektions­
schutzgesetz (z.B. Diphtherie, :VIasern, Meningkokken­
Infektion, Scharlach, ·windpocken) oder ist sie oder er 
dessen verdächtig, so darf sie oder er gemäß § 34 Abs. 1 
Satz 2 Infektionsschutzgesetz die dem Betrieb der Schule 
dienenden Räume nicht betreten, Einrichtungen der 
Schule nicht benutzen und an Veranstaltungen der 
Schule nicht teilnehmen. bis nach ärztlichem Urteil eine 
Weiterverbreitung der :K__rankheit durch sie oder ihn nicht 
mehr zu befürchten ist. Dies gilt auch im Falle der 
Verlausung. Bei Schülerii""lllen oder Schülern, in deren 
\Vohngemeinschaft nach ärztlichem Urteil eine Erkran­
kung oder ein Verdacht auf die in § 34 Abs. 3 Nr. 1 bis 15 
Infektionsschutzgesetz aufgeführten ErFJ"ankungen auf­
getreten ist, gilt Satz 1 zweiter Halbsatz. 

(2) Sofern eine Schüledn oder ein Schüler Ausscheide­
rin oder Ausscheider gemäß § 34 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 
Infektionsschutzgesetz ist, darf sie oder er nur mit 
Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung 
der verfü~ten Schutzmaßnahmen die dem Betrieb der 
Schule dienenden Räume betreten, Einrichtungen der 
Schule benutzen und an Veranstaltungen der Schule 
teilnehmen. 

(3) Übertrngbare Krankheiten im Sinne der Absätze 1 
und 2 melden die Erziehungsberechtigten unverzüglich 
der Schule. 

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten auch für 
Lehrerinnen und Lehrer, zur Vorbereitung auf den Leh­
rerberuf an Schulen tätige Personen, Schulbedienstete 
und in Schulgebäuden wohnende Personen. 

(5) Werden in einer Schule Tatsachen bekannt. die das 
Vorliegen einer der in § 34 Abs. 1, 2 oder 3 Infektions­
schutzgesetz aufgeführten Tatbestände annehmen lassen, 
so hat die Schulleiterin oder der Schulleiter das zustän­
dige Gesundheitsamt unverzüglich zu benachrichtigen 
und k„rankheits- und personenbezogene Angaben zu 
machen. Dies gilt auch beim Auftreten von zwei oder 
mehr gleichartigen, schwerwiegenden Erkrankungen, 
wenn als deren Ursache Krankheitserreger anzunehmen 
sind. Eine Benachrichtigungspflicht besteht nicht, wenn 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter ein ::\fachweis 
darüber vorliegt, dass die :Meldung des _ Sachverhalts 
durch eine andere in § 8 Infektionsschutzgesetz genannte 
Person bereits erfolgt ist. In den Fällen des Satzes 1 ist 
auch die Schulaufsichtsbehörde zu benachrichtigen. 

§ 45 
Ausschluss vom Schulbesuch 

Eine Schülerin oder ein Schüler. deren oder dessen 
Verbleib in der Schule eine ernste Gefahr für die 
Gesundheit der anderen Schülerinnen und Schüler be­
deutet, kann vorübergehend oder dauernd vom Schulbe­
such ausgeschlossen werden. Die Entscheidung trifft die 
Schulleiterin oder der Schulleiter aufgnmd eines schul­
ärztlichen Gutachtens. Bei Gefahr im Verzuge ist die 
Schulleiterin oder der Schulleiter befugt, die Schülerin 
oder den Schüler vom Besuch der Schule vorläufig 
auszuschließen(§ 29 Abs. 3 SchVG). 

§ 46 
Unfallverhütung, 

Schülerunfallversicherung 

(1) Die Schule hat mit allen geeigneten Mitteln für die 
Verhütung von Unfällen und für eine wirksame Erste 
Hilfe zu sorgen. Im Zusammenwirken mit allen Beteilig­
ten soll die Schule das Sicherheitsbev•.msstsein der Schü­
lerim1.en und Schüler wecken und fördern. Dies gilt im 
besonderen lVIaße für den Unten-icht in Werken, Sport, 
den naturwissenschaftlichen und technischen Fächern 
und für den Unterricht in berufsbezogener Praxis SO"\vie 
das Verhalten in den Pausen und auf den Schulwegen. 

(2) Der Schulleiterin oder dem Schulleiter obliegt die 
Durchfühnmg der Unfallverhütung im inneren Schulbe­
reich. Sie oder er hat dem Schulträger Mängel an 
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Sehulan.lagen oder Einrichtungen, die die Sicherheit des 
Unterrichtsbetriebes gefährden können, unverzüglich 
anzuzeigen und Lehrk_räfte, Schülerinnen und Schüler 
über die vom Unfallversicherungsträger allgemein oder 
für besondere UnteITichtsbereiche erlassenen Unfallver­
hütungsvorschriften und Sicherheitsregeln zu unterrich­
ten sowie auf ihre Einhaltung hinzuwirken. Sie oder er 
bestellt Sicherheitsbeauftragte gemäß§ 22 Siebtes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB VII). 

(3) Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, 
Verbote und Anordnungen sind zu befolgen. vVer eine 
drohende Gefahr oder einen Schaden feststellt, hat dies 
sofort der Schulleiterin oder dem Schulleiter. einer 
Lehrerin oder einem Lehrer. der Hausmeisterin oder dem 
Hausmeister zu melden. , 

(4) Kommt es zu einem Unfall, ist dafür zu sorgen, dass 
sofort Erste Hilfe geleistet wird, die oder der Verletzte 
vorläufig versorgt wird und äußere Gefahren von ihr oder 
ihm abgewendet werden. Falls es erforderlich ist, wird 
unverzüglich ärztliche Hilfe angefordert und die Schul­
leiterin oder der Schulleiter informiert. Die Erziehungs­
berechtigten sind umgehend zu benachrichtigen. 

(5) Alle Schülerinnen und Schüler sind während schuli­
scher Veranstaltungen sowie auf den Wegen von und zu 
diesen im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung 
nach dem Siebten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) 
gegen Unfall versichert. 

X. Abschnitt 
Hausrecht, Haftung, 

Rechtsbehelfe 

§ 47 
Hausrecht. Warenverkauf. 

Sammlungen , 

(1) Im Rahmen seiner Verpflichtung nach§ 30 SchVG 
sorgt der Schulträger dafür, dass die für einen ordnungs­
gemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Ge­
bäude, Einrichtungen und Lehrmittel der Schule zur 
Verfügung stehen. Außerschulische Veranstaltungen in 
der Schule dürfen den Unterricht und die sonstigen 
Schulveranstaltungen nicht beeinträchtigen; sie sind mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter abzustimmen. 

(2) Schulveranstaltungen bedürfen des Einverständnis­
ses der Schulleiterin oder des Schulleiters. Die Schullei­
terin oder der Schulleiter nimmt unbeschadet der Aufga­
ben des Schulträgers im Rahmen des § 20 Abs. 2 und 4 
SchVG das Hausrecht wahr. 

(3) Jede Werbung, die nicht schulischen Zwecken dient, 
ist in der Schule unzulässig; über Ausnahmen entscheidet 
das für den Schulbereich zuständige Ministerium. Anzei­
gen in Schülerzeitungen bleiben unberührt. 

(4) Der Vertrieb von Waren aller Art sowie ,~.rirtschaftli­
che Betätigung sind in der Schule unzulässig. Art und 
Umfang des Angebots sowie die Art des Vertriebs von 
Speisen und Getränken, die zum Verzehr in Pausen und 
Freistunden bestimmt sind, werden unter Beteiligung der 
Schulkonferenz im Einvernehmen mit dem Schulträger 
festgelegt. 

(5) Sammelbestellungen sind nur zulässig, soweit sie für 
schulische Zwecke erforderlich sind. 

(6) Geldsammlungen in der Schule dürfen nur nach 
Entscheidung der Schulkonferenz unter Beachtung des 
Grundsatzes der Freiwilligkeit durch geführt werden. 

(7) Für Verbände nach § 2 Abs. 4 Nr. 2 SchlVIG darf 
gemäß § 18a Abs. 2 SchMG für Zwecke ihrer Mitwir­
kungsaufgaben gesammelt werden. Die Gleichbehand­
lung der Verbände ist zu gewährleisten. Die Erziehungs­
berechtigten sind schriftlich darauf hinzuweisen, dass die 
Spende freiwillig erfolgt und damit eine Mitgliedschaft 
nicht erworben wird. Die Anonymität der Spenderin oder 
des Spenders muss sichergestellt sein. 

(8) Wissenschaftliche Untersuchungen sind in Schulen 
nur zulässig, wenn dadurch die Bildungs- und Erzie­
hungsarbeit und schutzwürdige Belange einzelner Perso­
nen nicht beeinträchtigt werden. Die Entscheidung trifft 
die Schulleiterin oder der Schulleiter, soweit die wissen­
schaftliche Untersuchung nicht von der Schulaufsichts-

behörde, dem Schulträger oder in deren Auftrag von 
Dritten durchgeführt wird. In Angelegenheiten besonde­
rer oder überörtlicher Bedeutung ist die obere Schulauf­
sichtsbehörde zu unterrichten. 

§ 48 
Druckschriften, Plakate 

(1) Schulfremde Druckschriften dürfen auf dem Schul­
grundstück an die Schülerinnen und Schüler nicht ver­
teilt werden; Ausnahmen ka1m die Schulleiterin oder der 
Schulleiter zulassen, wenn die Druckschriften schuli­
schen oder gemeinnützigen Zwecken dienen. Das Recht 
der am Schulleben beteiligten Verbände und Organisa­
tionen, sich im Rahmen ihrer Mitwirkungsaufgaben an 
lVIitwirktmgsorgane der Schule zu wenden, bleibt unbe­
rührt. Ebenfalls unberührt bleibt das Informationsrecht 
des Schulträgers im Rahmen seiner Aufgaben. 

(2) Druckschriften der Verbände nach§ 2 Abs. 4 Nr. 2 
SchlvIG dürfen unter Beachtung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung verteilt werden, wenn der Schulbe­
trieb nicht beeinträchtigt wird. Über das Verfahren 
entscheidet die Schulkonferenz. 

(3) Plakate dürfen mit Zustimmung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters nur angebracht werden, wenn das 
grundsätzliche Verbot politischer und wirtschaftlicher 
Werbung dadurch nicht verletzt wird. Die Befugnis der 
Mitwirkungsorgane, im Rahmen ihrer Aufgaben ein 
,,Schwarzes Brett" zu benutzen, bleibt unberührt. 

§ 49 
Haftung 

(1) Die Haftung in Schadensfällen richtet sich nach den 
dafür geltenden gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte 
haften für die von Schülerinnen und Schülern. verursach­
ten Personen- und Sachschäden nach den gesetzlichen 
Vorschriften. Die Haftung umfasst auch die Verpflich­
tung zur pfleglichen Behancliung und pünktlichen Rück­
gabe des der Schülerin oder dem Schüler anvertrauten 
Schuleigentums. 

§ 50 
Rechtsbehelfe 

(1) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Erzie­
hungsberechtigten oder Schülerinnen und Schülern und 
Lehrkräften sollen die Beteiligten versuchen, diese zu­
nächst im Wege einer Aussprache beizulegen. 

(2) Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, sich 
bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu beschweren. 
wenn sie oder er sich in den Rechten beeinträchtigt sieht: 

(3) Die Erziehungsberechtigten oder die volljährigen 
Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus Auf­
sichtsbeschwerde erheben. Diese soll schriftlich bei der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter eingelegt werden. 
Soweit die Schulleiterin oder der Schulleiter ihr nicht 
abhilft, legt sie oder er die Aufsichtsbeschwerde mit ihrer 
oder seiner Stellungnahme der Schulaufsichtsbehörde 
zur Entscheidung vor. 

(4) Gegen schulische Entscheidungen, die Verwaltungs­
akte sind, können die Erziehungsberechtigten oder die 
volljährigen Schülerhmen und Schüler Widerspruch bei 
der Schule einlegen. Die Durchführung des Wider­
spruchsverfahrens richtet sich nach den dafür geltenden 
gesetzlichen Vorschriften. 

XI. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 51 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1979 in Kraft.1
) 

(2) Soweit durch Verwaltungsvorschriften Bestimmun­
gen getroffen worden sind, die dieser Allgemeinen Schul-

1
) Die Regelung- betrifft das In-Kraft-Treten der Verordnung in der 

ursprünglichen Fassung vom 8. November 1978. Die vorliegende Neufas­
sung tritt am 1. August 2002 in Kraft (siehe Bekanntmachung vor dem 
Text dieser Neufassung). 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - :-Jr. 19 "OID 29. Juli 2002 325 

ordnung entgegenstehen, sind diese aufgehoben. Im Übri­
gen bleiben sie in K_raft, bis sie durch neue Bestimmungen 
ersetzt werden. 

(3) Soweit in dieser Allgemeinen Schulordnung auf 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Bezug genommen 
\Vird und diese noch nicht in Kraft getreten sind, treten 
an ihre Stelle die bis dahin fortgeltenden Verwaltungs­
vorsclniften. 
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Gesetz 
über die Ausbildung für Lehrämter an 

öffentlichen Schulen 
(Lehrerausbildungsgesetz - LABG) 

Vom 2. Juli 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

§ 10 

§ 11 

§ 12 

Gesetz 
über clie Ausbildung für Lehrämter 

an öffentlichen Schulen 
(Lehrerausbildungsgesetz - LABG) 
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I. 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Ziel und Gliederung der Ausbildung; 

Entwicklungsauftrag 

(1) Ziel der Ausbildung ist die Befähigung, ein Lehramt 
an öffentlichen Schulen selbstständig auszuüben. Die 
Ausbildung berücksichtigt die für alle Lehrämter ge­
rn.einsame pädagogische Verantwortung und berufsethi­
sche Verpflichtung. 

(2) Die Ausbildung gliedert sich in Studium und 
Vorbereitungsdienst. 

(3) Studium, Vorbereitungsdienst und Lehrerfortbil­
dung haben bei jeweils spezifischer Zielsetzung einen 
gern.einsamen Auftrag, der fortlaufend abgestim.m.t wer­
den muss. 

(4) Zur Erprobung neuer Konzepte der Berufsqualifi­
zierung und des Berufseinstiegs kann das Ministerium 
durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem 
Innenministerium und dem Finanzministerium. versuchs­
weise andere, von diesem Gesetz · abweichende Inhalte 
und Formen ,der Lehrerausbildung zulassen, wenn die 
Gleichwertigkeit der Anforderungen und Leistungen 
sicher gestellt ist. Insbesondere sind Modelle konsekuti­
ver Studiengänge zu erproben. 

§ 2 
Studium 

(1) Das Studium zum Erwerb einer Lehramtsbefähi­
gung an öffentlichen Schulen ist an Universitäten oder an 
Einrichtungen im Hochschulbereich durchzuführen, die 
vom Ministerium. im Einvernehmen mit dem Innenminis­
terium und dem Finanzministerium für die Lehrerausbil­
dung als gleichwertig anerkannt worden sind. 

(2) Als wissenschaftliches Studium im Sinne dieses 
Gesetzes gilt auch das Studium an Kunsthochschulen 
und ::.VIusikhochschulen. 

(3) Die Regelstudienzeit richtet sich nach dem ange­
strebten Lehramt. 

(4) Das Studium umfasst am Ausbildungsziel orien­
tierte erziehungs"\vissenschaftliche, Jachwissenschaftli­
che und fachdidaktische Studien, in die Praxisphasen 
von Beginn des Studiums an einzubeziehen sind. In den 
Praxisphasen werden theoretische Studien und schul­
praktische Erfahrungen in verschiedenen Schulformen 
systematisch mit einander verknüpft. 

(5) Die gemeinsame pädagogische Verantwortung der 
Lehrämter wird durch einen für alle Studiengänge ver­
bindlichen gemeinsamen Grundbestand an erziehungs­
wissenschaftlichen, fachwissenschaftlichen und fachdi­
daktischen Studien und an Praxisphasen gewährleistet. 

(6) Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der 
grundlegenden beruflichen Kompetenzen für Unterricht 
und Erziehung, Beurteilung und Diagnostik sowie Evalu-
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ation und Qualitätssicherung. Dabei ist die Befähigung 
zum Umgang mit Verschiedenheit besonders zu berück­
sichtigen. Die Kompetenzen werden in einem stufenwei­
sen Aufbau erworben. Dazu entwickeln die Hochschulen 
verbindliche Studieninhalte. Das Studium ist so zu 
gestalten, dass die erworbenen Kompetenzen auch für 
Berufsfelder befähigen, die dem Lehrerberuf verwandt 
sind. · 

(7) Durch studienorganisatorische und prüfungsrecht­
liche Maßnahmen wird die Durchlässigkeit zwischen den 
Studiengängen gewährleistet. 

§ 3 

Vorbereitungsdienst 

(1) Der Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an öffent­
lichen Schulen ist an Schulen und an Studienseminaren 
abzuleisten. 

(2) Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist die wissen­
schaftlich fundierte Ausbildung für die berufspraktische 
Tätigkeit. Zur Ausbildung im Vorbereitungsdienst gehört 
selbstständiger Unterricht. 

(3) Die Ausgestaltung des Vorbereitungsdienstes richtet 
sich nach dem angestrebten Lehramt. 

§4 

Zulassungsbeschränkungen 

(1) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst kann auf 
Zeit beschränkt werden, wenn die Zahl der Bewerbungen 
die Ausbildungskapazitäten im Vorbereitungsdienst ins­
gesamt, für ein einzelnes Lehramt oder für einzelne 
Fächer (Unterrichtsfächer, berufliche Fachrichtungen 
und sonderpädagogische Fachrichtungen) überschreitet. 

(2) Bei der Ermittlung der Ausbildungskapazitäten sind 
im Rahmen des Landeshaushalts die durch die personelle, 
räumliche, sächliche und fachspezifische Ausstattung 
gegebenen Möglichkeiten der Studienseminare und der 
Schulen auszuschöpfen. Dabei ist den Anforderungen an 
eine geordnete Ausbildung zu entsprechen. Die von den 
Schulen zu erfüllenden öffentlichen Aufgaben dürfen 
durch den Umfang des Ausbildungsunterrichts nicht 
beeinträchtigt werden. 

(3) Das Ministerium legt die Ausbildungskapazität 
nach Maßgabe der in Absatz 2 genannten Kriterien zu 
jedem Einstellungstermin fest, und zwar 

1. die Zahl der insgesamt im Vorbereitungsdienst für alle 
Lehrämter zur Verfügung stehenden Ausbildungs­
plätze, 

2. die Zahl der Ausbildungsplätze für die einzelnen 
Lehrämter, 

3. gegebenenfalls die Zahl der Ausbildungsplätze in 
bestimmten Fächern einzelner Lehrämter. 

Ausbildungsplätze für ein Lehramt oder gegebenenfalls 
ein Fach, die nicht in Anspruch genommen worden sind, 
sollen den Ausbildungsplätzen für ein anderes Lehramt 
oder gegebenenfalls ein anderes Fach zugeschlagen wer­
den. 

(4) Sofern in einem Einstellungstermin die Zahl der 
Bewerbungen für ein Lehramt oder in einem Fach höher 
ist als die festgelegte Höchstzahl der Ausbildungsplätze, 
wird ein Auswahlverfahren durchgeführt. Die zur Verfü­
gung stehenden Ausbildungsplätze werden vergeben: 

1. vorab bis zu 10 ·von 100 an Bewerberinnen und Be­
werber mit mindestens einem Fach, in dem nach den 
Feststellungen des für Schule zuständigen l\tiiniste­
riums ein dringender Bedarf besteht (Bedarf), 

2. mindestens 60 von 100 nach dem Ergebnis der Ersten 
Staatsprüfung (Prüfungsergebnis), 

3. bis zu 25 von 100 unter Berücksichtigung der Wartezeit 
seit der ersten Bewerbung (Wartezeit), 

4. bis zu 5 von 100 für außergewöhnliche Härtefälle 
(Härtefälle). 

Soweit die Quoten nach Nummer 1, 3 und 4 nicht 
ausgeschöpft werden, werden sie der Quote nach Num­
mer 2 zugeschlagen. 

(5) Bei Ranggleichheit mehrerer Bewerbungen werden 
unter Beachtung des § 8 Abs. 4 Landesbeamtengesetz -
LBG das Ergebnis der Ersten Staatsprüfung oder die 
·wartezeit entweder ergänzend oder nebeneinander der 
Entscheidung zu Grunde gelegt. Im Übrigen entscheidet 
_ ersatzweise das Los. 

(6) Geleistete Dienstzeiten aufgrund des 

1. Art. 12 a GG einschließlich Dienstleistungen auf Zeit, 

2. Entwicklungshelfergesetzes vom 18. Juli 1969 (BGBl. I 
S. 549) in der jeweils geltenden Fassung, 

3. Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen 
Jahres vom 17. August 1964 (BGBl. I S. 640) in der 
jeweils geltenden Fassung, 

4. Gesetzes- zur Förderung eines freiwilligen ökologi­
schen Jahres vom 17. September 1993 (BGBl. I. S. 2118) 
in der jeweils geltenden Fassung, 

gelten bis zu einer Dauer von 24 Monaten als \Vartezeit, 
soweit sie zu einer Verzögerung bei der Einstellung in den 
Vorbereitungsdienst geführt haben. Für die Frage der 
Verzögerung ist es unerheblich, ob die Bewerberin oder 
der Bewerber bei einer früheren Bewerbung ein Einstel­
lungsangebot erhalten hätte. 

(7) Zeiten, die in Folge der Betreuung von minderjähri­
gen mit einer Bewerberin oder einem Bewerber in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Kinder zu einer Ver­
zögerung für den Eintritt in den Vorbereitungsdienst 
geführt haben, gelten bis zur Dauer von 24 Monaten als 
Wartezeit. Entsprechendes gilt für geburtsbedingte Ver­
zögerungen und Verzögerungen auf Grund der Pflege 
naher Angehöriger. Absatz 6 Satz 2 findet entsprechende 
Anwendung. 

(8) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsver­
ordnung nähere Bestimmungen zu treffen: 

1. zum Verfahren der Ermittlung der Ausbildungskapa­
zitäten (Ausbildungsplatzhöchstzahl sowie Fach­
höchstzahlen), 

2. zum Auswahlverfahren, 

3. zu den Folgen des Nichtantritts nach Durchführung 
eines Zulassungsverfahrens. 

(9) Die vorstehenden Vorschriften gelten nicht für 
Agrarreferendarinnen und Agrarreferendare. 

§ 5 
Lehrämter 

(1) Es gibt folgende Lehrämter: 

1. Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den 
entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen, 

2. Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen, 

3. Lehramt an Berufskollegs, 

4. Lehramt für Sonderpädagogik. 

(2) Beim Lehramt gemäß Absatz 1 Nr. 1 kann der 
Studienschwerpunkt Grundschule oder der Studien­
schwerpunkt Haupt-, Real- und Gesamtschule gewählt 
werden. 

§ 6 

Venvendung 
der Lehrerinnen und Lehrer 

(1) Die Befähigung zu einem Lehramt gemäß § 5 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 berechtigt zur Erteilung von Unterricht in den 
entsprechenden Schulformen und Schulstufen (§§ 4 
Abs. 3 bis 5, 4a SchVG). Die Befähigung zum Lehramt für 
Sonderpädagogik berechtigt zur Erteiltmg von Unter­
richt in Sonderschulen sowie in anderen Schulformen 
entsprechend den fachlichen und sonderpädagogischen 
Anforderungen. Die Entscheidung über die Anerkennung 
der Gleichwertigkeit von Lehrämtern (§ 12 Abs. 2 der 
Verordmmg über die Laufbahnen der Beamten im Lande 
Nordrhein-Westfalen) trifft das Ministerium. 

(2) Das Ministerium kann andere vorübergehende Ver­
wendungen vorsehen(§ 29 Abs. 2 LBG). 
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§ 7 

Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
und den entsprechenden J ahrgangsstufen 

der Gesamtschulen 

Die Befähigung zum. Lehramt an Grund-, Haupt- 1md 
Realschulen und den entsprechenden J ahrgangsstufen 
der Gesamtschulen erwirbt, wer aufgrund eines Stu­
diums mit einer Regelstudienzeit von sieben Semestern 
die Erste Staatsprüfung für dieses Lehramt besteht, einen 
Vorbereitungsdienst von höchstens 24 Monaten leistet 
und die Zweite Staatsprüfung für dieses Lehramt be­
steht. 

§ 8 
Lehramt an Gymnasien 

und Gesamtschulen 

Die Befähigung zum Lehramt an GyTnnasien und 
Gesamtschulen erwirbt, wer aufgrund eines Studiums 
mit einer Regelstudienzeit von neun Semestern die Erste 
Staatsprüfung für dieses Lehramt besteht, einen Vorbe­
reitungsdienst von höchstens 24 Monaten leistet und die 
Zweite Staatsprüfung für dieses Lehramt besteht. 

§ 9 

Lehramt an Berufskollegs 

Die Befähigung zum Lehramt an Berufskollegs erwirbt, 
wer aufgrund eines Studiums mit einer Regelstudienzeit 
von neun Semestern die Erste Staatsprüfung für dieses 
Lehramt besteht, einen Vorbereitungsdienst von höchs­
tens 24 Monaten leistet und die Zweite Staatsprüfung für 
dieses Lehramt besteht. 

§ 10 
Leh...ramt für Sonderpädagogik 

(1) Die Befähigung zum Lehramt für Sonderpädagogik 
erwirbt, wer aufgrund eines Studiums mit einer Regelstu­
dienzeit von neun Semestern die Erste Staatsprüfung für 
dieses Lehramt besteht, einen Vorbereitungsdienst von 
höchstens 24 Monaten leistet und die Zweite Staatsprü­
fung für dieses Lehramt besteht. 

(2) Das Lehramt für Sonderpädagogik kann auch über 
ein Zusatzstudium erworben werden. 

§ 11 
Mehrere Lehrämter 

(1) Wer die Ersten Staatsprüfungen für zwei Lehrämter 
vor Einstellung in den Vorbereitungsdienst bestanden 
hat, erwirbt die Befähigung zu beiden Lehrämtern durch 
Leisten eines Vorbereitungsdienstes und Bestehen einer 
Zweiten Staatsprüfung. Dies gilt nicht für Bewerberin­
nen und Bewerber, die bereits einmal wegen mangelnder 
Eignung aus dem Vorbereitungsdienst für eines dieser 
Lehrämter entlassen worden sind oder die Zweite Staats­
prüfung für eines dieser Lehrämter nicht bestanden 
haben. 

(2) Wer eine Lehramtsbefähigung erworben hat, kann 
die Befähigung zu einem weiteren Lehramt durch Beste­
hen einer Ersten Staatsprüfung für dieses Lehramt 
erwerben. 

(3) Im Rahmen einer Ersten Staatsprüfung für ein 
weiteres Lehramt werden geeignete Prüfungsleistungen 
aus einer bestandenen Ersten Staatsprüfung für ein 
Lehramt nach Maßgabe der Prüfungsordnung anerkannt. 

§ 12 
Prüfungsämter 

(1) Die Erste Staatsprüfung und die Zweite Staatsprü­
fung werden vor dem zuständigen Staatlichen Prüfungs­
amt abgelegt. 

(2) Die Dienst- und Fachaufsicht liegt beim !VIiniste­
rium. 

(3) Das Ministerium trifft die erforderlichen Maßnah­
men, um die Vergleichbarkeit von Prüfungsanforderun­
gen und Leistungsbewertungen zu gewährleisten. 

II. 
Studium und Prüfungen 

§ 13 
Studium für das Lehramt 

an Grund-, Haupt- 1.md Realschulen 
und den entsprechenden J ahrgangsstufen 

der Gesamtschulen 

(1) Das Studium für das Lehramt an Gnmd-, Haupt­
und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstu­
fen der Gesamtschulen umfasst 

1. das erziehungswissenschaftliche Studium, 

2. das Studium von zwei "Gnterrichtsfächern einschließ­
lich schulformbezogener Schwerpunktbildung und 

3. das didaktische Grundlagenstudium in den Unter­
richtsfächern Deutsch oder Mathematik. 

(2) Bei der Wahl des Studienschwerpunktes Grund­
schule ist eines der beiden l;nterrichtsfächer nach Ab­
satz 1 Nummer 2 Deutsch oder Mathematik. Das didakti­
sche Grundlagenstudium nach Absatz 1 Nummer 3 
erfolgt in dem nicht gewählten Fach. 

§ 14 
Studium für das Lehramt 

an Gymnasien und Gesamtschulen 

Das Studium für das Lehrnmt an GyTnnasien und 
Gesamtschulen umfasst 

1. das erziehungswissenschaftliche Studium und 

2. das Studium von zwei Unterrichtsfächern oder des 
Unterrichtsfaches Musik oder des Unterrichtsfaches 
Kunst. 

§ 15 
Studium für das Lehramt 

an Berufskollegs 

(1) Das Studium für das Lehramt an Berufskollegs 
umfasst 

1. das erziehungswissenschaftliche Studium und 

2. das Studium von zwei beruflichen Fachrichtungen 
oder das Studium eines Unterrichtsfaches und einer 
beruflichen Fachrichtung oder das Studium von zwei 
Unterrichtsfächern. 

(2) An die Stelle des Studiums eines Vnterrichtsfaches 
oder einer beruflichen Fachrichtung kann das Studium 
einer sonderpädagogischen Fachrichtung treten. 

§ 16 
Studium für das Lehramt 

für Sonderpädagogik 

Das Studium für das Lehramt für Sonderpädagogik 
umfasst 

1. das erziehungswissenschaftliche Studium, 

2. das Studium von zwei Unterrichtsfächern und 

3. das Studium von zwei sonderpädagogischen Fachrich­
tungen. 

§ 17 
Erste Staatsprüfung 

(1) Auf der Grundlage fachwissenschaftlicher, fachdi­
daktischer und erziehungswissenschaftlicher Studien 
sind in der Ersten Staatsprüfung Qualifikationen und 
Kompetenzen nachzuweisen, die insbesondere für den 
Lehrerberuf erforderlich sind. Die schulforrnbezogenen 
Schwerpunkte sind zu berücksichtigen. 

(2) Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staats­
prüfung sind das Bestehen der Z"\vi.schenprüfung und der 
Erwerb der durch die Prüfungsordnung vorgeschriebe­
nen Leistungsnachweise. 

(3) .l\ls Prüferinnen und Prüfer können vom zuständi­
gen Prüfungsamt bestellt werden: 
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1. Professorinnen und Professoren; 

2. Personen gemäß § 95 Hochschulgesetz - HG, die in dem 
Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, eine 
selbstständige Lehrtätigkeit an der jeweiligen Lehrer 
ausbildenden Hochschule ausgeübt haben; 

3. in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene 
Personen, welche die Befähigung zu dem von der oder 
dem Studierenden angestrebten Lehramt haben. 

Näheres regelt die Prüfungsordnung. 

(4) Das Ministerium erlässt im Einvem.ehmen mit dem 
Innemninisterium und dem Finanzministerium die Ord­
nung der Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an 
Schulen als Rechtsverordnung, in der die Voraussetzun­
gen und die Durchführung der Prüfungen im Einzelnen 
geregelt wird. Es trifft insbesondere Regelungen über 

1. Bezeichnung und Inhalte des Studiums der Unter­
richtsfächer, der Lernbereiche, der beruflichen Fach­
richtungen und der sonderpädagogischen Fachrich­
tungen einschließlich deren Verbindungen sowie Or­
ganisation und Aufgaben des Prüfungsamtes, 

2. das Ziel des Studiums und den Zweck der Prüfungen, 

3. den notwendigen und zumutbaren Umfang des Ge­
samtlehrangebots und die Zeit, bis zu der in der Regel 
eine Zwischenprüfung abzulegen ist, su\vie die Fris­
ten für die Meldung zu den Prüfungen, 

4. die Voraussetzungen für die Zulassung zu den Prü­
fungen, 

5. die Voraussetzungen für die ·wiederholung von Prü­
fungsleistungen, 

6. die Prüfungsanforderungen, insbesondere die Prü­
fungsfächer und ihre Ge'\vichtung, 

7. Form, Zahl, Art und Umfang der Prüfungsleistungen, 

8. die Zeiten für die Anfertigung von Prüfungsarbeiten 
und die Dauer der mündlichen Prüfungen, 

9. die Grundsätze der Bewertung der einzelnen Prü­
fungsleistungen und der Ermittlung der Ergebnisse, 

10. die Prüfungsorgane und das Prüfungsverfahren, 

11. die Anrechnung von in anderen Studiengängen oder 
an anderen Hochschulen erbrachten Studienzeiten, 
Studien- und Prüfungsleistungen, 

12. die Folgen der Nichterbringung von Prüfungsleistun­
gen und des Rücktritts von einer Prüfung, 

13. die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschrif­
ten, 

14. die Einsicht in die Prüfungsakten nach den einzelnen 
Prüfungen oder einer abgeschlossenen Teilprüfung 

15. Umfang der nachzuweisenden Studien sowie Art, 
Zahl und Gegenstand der abzulegenden Prüfungen 
und der Leistungsnachweise, die die Bewerberin oder 
der Bewerber bei der Zulasstmg zu Erweiterungsprü­
fungen vorzulegen hat, 

16. Art, Zahl und Umfang der bei Erweiterungsprüfun­
gen geforderten Prüfungsleistungen. 

§ 18 
Zweite Staatsprüfung 

(1) Durch die Zweite Staatsprüfung soll festgestellt 
werden, ob die Bewerberin oder der Bewerber das Ziel 
des Vorbereitungsdienstes (§ 3) erreicht hat. 

(2) Die Zweite Staatsprüfl.mg findet während des 
Vorbereitungsdienstes statt. Das Beamtenverhältnis der 
Bewerberin oder des Bewerbers. die oder der die Zweite 
Staatsprüfung bestanden oder ei1.dgültig nicht bestanden 
hat, endet zu dem Zeitpunkt, in dem sie oder er die 
Prüfung abgelegt hat. Die Prüfung ist abgelegt, sobald 
der Bewerberin oder dem Bewerber das Prüfungsergebnis 
schriftlich bekannt gegeben ist. Die schriftliche Bekannt­
gabe erfolgt bei bestandener Prüfung im Verlauf des 
letzten Ausbildungsmonats, bei endgültig nicht bestan­
dener Prüfung unmittelbar nach der Prüfung. 

(3) Das Ministerium erlässt im Einvernehmen mit dem 
Innenministerium und dem Finanzministerium Ordnun­
gen des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staats­
prüfung für Lehrämter an Schulen als Rechtsverordnun­
gen, in denen es die Zulassung sowie die Durchführung 
des Vorbereitungsdienstes und der Prüfung im Einzelnen 
regelt. Es trifft insbesondere Regelungen über 

1. die Zulassungsvoraussetzungen, das Verfahren, die 
Ausgestaltung und die Durchführung des Vorberei­
tungsdienstes, 

2. Art und Umfang der Prüfungsleistungen, 

3. die Prüfungsnoten, das Verfahren bei der Bewertung 
von Prüfungsleistungen und die Notenbildung für 
Prüfungen, . 

4. die Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der 
Zweiten Staatsprüfung, 

5. die Bildung der Prüfungsausschüsse. 

§ 19 
Anrechnung von Studien 

(1) Das Ministerium kann gleichwertige Studien, die an 
Einrichtungen gemäß § 2 Abs. 1 und 2 geleistet worden 
sind und nicht den§§ 13 bis 16 entsprechen, als Studium 
im Sinne dieses Gesetzes anerkennen. 

(2) Studien, die an anderen Hochschulen als den in § 2 
genannten Hochschulen geleistet worden sind und den in 
den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen festgelegten 
Anforderungen entsprechen, können bei der Zulassung 
zu einer Ersten Staatsprüfung angerechnet werden. Die 
Entscheidung trifft das Staatliche Prüfungsamt für Erste 
Staatsprüfungen. 

§ 20 
Anerkennung 

(1) Das Ministerium kam1. eine innerhalb oder außer­
halb des Landes Nordrhein-Westfalen abgelegte Lehr­
amtsprüfung als Erste Staatsprüflmg für ein entspre­
chendes Lehramt im Sinne dieses Gesetzes anerkennen. 

(2) Das Ministerium kann eine andere für ein Lehramt 
geeignete Prüfung als Erste Staatsprüfung oder als Teil 
einer Ersten Staatsprüfung anerkennen. Wenn in dieser· 
Prüfung kein erziehungswi.ssenschaftliches Studium 
nachgewiesen worden ist, muss der Nach weis im Rahmen 
der Zweiten Staatsprüfung erbracht werden. 

(3) Das Ministerium kann eine andere für ein Lehramt 
geeignete Prüfung als Erweiterungsprüfung zu einer 
bereits bestandenen Ersten Staatsprüfung in einem Fach 
anerkennen. 

(4) Das Ministerium kann eine außerhalb des Landes 
Nordrhein-vVestfalen erworbene Lehramtsbefähigung als 
Befähigung zu einem entsprechenden Lehramt im Sinne 
dieses Gesetzes anerkennen. Daneben kann das Ministe­
rium andere innerhalb und außerhalb des Landes Nord­
rhein-Westfalen abgelegte für ein Lehramt geeignete 
Prüfungen als Befähigung zu einem entsprechenden 
Lehramt im Sinne dieses Gesetzes anerkennen. 

(5) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsver­
ordnung 

1. die Anerkennung von Lehramtsbefähigungen und Prü­
fungen gemäß den Absätzen 1 bis 4 von der Erfüllung 
von Anforderungen und von Auflagen abhängig zu 
machen, 

2. die Anerkennungsbefugnis gemäß den Absätzen 1 bis 4 
auf die Bezirksregienmgen zu übertragen. 

§ 21 
Anerkenn1.mg von Prüfungen 

als Prüfungsleistungen im Rahmen 
einer Ersten Staatsprüfung 

Das Ministerium kann Prüfungsleistungen aus einer 
für ein Lehramt geeigneten Abschlussprüfung einer 
Fachhochschule oder eines entsprechenden Studiengan­
ges an einer Gesamthochschule nach näherer Bestim-
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m1mg der P1-üfungsordnung als Prüfungsleistungen im 
Rahmen einer Ersten Staatsprüfung anerkennen. 

§ 22 
Erweiterungsprüfungen 

(1) Wer eine Erste Staatsprüfung für ein Lehramt im 
Sinne dieses Gesetzes oder für ein schulform- oder 
schulstufenbezogenes Lehramt bestanden hat, kann eine 
Erweiterungsp1-üfung zu diesem Lehramt in weiteren 
Fächern ablegen, wenn sie oder er die erforderliche 
wissenschaftliche oder künstlerische Vorbereitung durch 
Studien an einer Hochschule im Sinne von § 2 nachgewie­
sen hat. An die Stelle der Studien an einer Hochschule 
kann im Ausnahm.efall eine gleichwertige Vorbereitung 
durch Einrichtungen der Lehrerfortbildung treten, die 
vom :;_\;Iinisterium als geeignet anerkannt worden sind. 

(2) In besonderen Ausnahmefällen kann das Ministe­
rium eine andere gleichwertige Vorbereitung als geeignet 
anerkennen. 

(3) Die Vorbereitung auf die Erweiterungsprüfung und 
die Prüfung sind auf die Anforderungen der Lehrämter 
auszurichten. 

§ 23 
Fortbildung 

(1) Maßnahmen der Fortbildung sollen die Lehrerin 
oder den Lehrer in die Lage versetzen, den sich ändern­
den Anforderungen des .Amtes zu entsprechen. 

{2) Die Verpflichtung der Lehrerin oder des Lehrers zur 
Fortbildung umfasst auch die Teilnahme an Veranstal­
tungen innerhalb unterrichtsfreier Zeiten. 

m. 
Sondervorschriften 

§ 24 
Lehrerinnen und Lehrer 

ohne eine Befähigung zu einem Lehramt 

Die Vor- und Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, 
die nicht die Befähigung zu einem Lehramt im Sim1.e 
dieses Gesetzes besitzen, 1,vird aufgrund des § 15 Abs. 1 
LBG durch Rechtsverordnung der Landesregierung gere­
gelt. § 32 Abs. 4, und 5 des Ersten Gesetzes zur Ordnung 
des Schulwesens im Lande Nordrhein-vVestfalen 
(SchOG) bleibt unberülnt. 

§ 25 
Lehramtsanwärterinnen 

und Lehramtsanwärter an Berufskollegs 
der agrarwirtschaftlichen Fachrichtung 

(1) Für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwär­
ter an Bern.fskollegs der agrarwirtschaftlichen Fachrich­
tung gilt 

1. § 3 Abs. 1 mit der ::.VIaßgabe, dass an die Stelle der 
Studienseminare für die einzelnen Lehrämter das 
Landesinstitut für Landwirtschaftspädagogik tritt, 

2. § 18 mit den Maßgaben, dass 

a) die Zweite Staatsprüfung sich unmittelbar an den 
Vorbereiilmgsdienst anschließt, einzelne Prüfungs­
leistungen ·während des Vorbereitungsdienstes er­
bracht werden können und die Prüfung innerhalb 
von zwei Monaten nach Beendigung des Vorberei­
tungsdienstes abgeschlossen sein muss, 

b) die Prüfung zusätzlich aus Arbeiten unter Aufsicht 
und einer mündlichen Fachprüfung besteht, 

c) das für Landwirtschaft zuständige Ministerium 
gemeinsam mit dem :rviinisterium die Rechtsvernrd­
nung (Absatz 3) erlässt. 

(2) § 12 Abs. 2 findet keine Anwendung. Die Zweite 
Staatsprüfung wird vor einem besonderen Prüfungsaus­
schuss abgelegt, dessen Mitglieder vom für Landwirt­
schaft zuständigen ::vrinisterium gemeinsam mit dem 
::.VIinisterium berufen werden. Die Mitglieder des Prü-

fungsausschusses müssen die Befähigung zun1. Lehramt 
an Berufskollegs oder zum Lehramt für die Sekundar­
stufe II oder zum Lehramt an berufsbildenden Schulen 
oder für die Laufbahn des höheren landwirtschaftlichen 
und ernährungswissenschaftlichen Dienstes oder zum. 
.Amt der Richterin oder des Richters besitzen oder 
Hochschullehrerin oder Hochschullehrer der Agrar-, 
Gartenbau- oder Ernährungs- und Haushaltswissen­
schaften sein. Bei der mündlichen Fachprüfung können 
fachkundige Personen mit abgeschlossenem wissen­
schaftlichen Studium als Prüferinnen oder Prüfer mit 
beratender Stimme hinzugezogen werden. Über das Er­
gebnis der Zweiten Staatsprüfung entscheidet der Prü­
fungsausschuss. 

§ 26 
Förderliche Berufstätigkeit 

Die Landesregierung kann gemäß § 15 Abs. 1 LBG für 
das Lehramt an Berufskollegs mit einer beruflichen 
Fachrichtung bestimmen, dass für eine Unterrichtstätig­
keit an Fachschulen an die Stelle 

1. des Studiums einer beruflichen Fachrichtung gemäß 
§ 15 Abs. 1 Nr. 2 andere für die Fachrichtung gleich­
wertige Studien, 

2. der Ersten Staatsprüfung gemäß § 9 eine dem Studium 
entsprechende Prüfung, 

3. des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprü­
fung eine :mindestens vierjährige förderliche Ben1fs­
tätigkeit innerhalb und außerhalb des öffentlichen 
Dienstes 

treten können. 

§ 27 
Lehrerinnen und Lehrer 

an Ersatzschulen 

Für die Anforderungen, die an die Ausbildung der 
Lehrerinnen und Leln·er für den Ersatzschuldienst zu 
stellen sind, ist § 37 Abs. 3 Buchstabe b SchOG maßge­
bend. 

IV. 
C"bergangs- und Schlussvorschriften 

§ 28 
Übergangsvorschriften 

{l) Befähigungen, die zu einem schulform- oder schul­
stufenbezogenen Leln-amt erworben worden sind, ble,iben 
unberührt. Es werden verwendet: 

1. an der Grundschule Lehrerinnen und Lehrer mit der 
Befähigung zum Lehramt an der Volksschule, zum 
Lehramt an der Grundschule und Hauptschule sowie 
zum Lehramt für die Primarstufe, 

2. an der Hauptschule Lehrerinnen und Lehrer mit der 
Befähigung zum Lehramt an der Volksschule, zum 
Lehramt an der Grundschule und Hauptschule, zmn 
Lehramt an der Realschule, zum Lehramt am Gymna­
sium sowie zum Lehramt für die Sekundarstufe I, 

3. an der Realschule Lehrerinnen und Lehrer mit der 
Befähigung zum Lehramt an der Volksschule, zum 
Lehramt an der Grundschule und Hauptschule, zum 
Lehramt an der Realschule, zum. Lehramt am Gymna­
sium sowie zum Lehramt für die Sekundarstufe I, 

4. am Gymnasium in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 Leh­
rerim1.en und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt 
an der Volksschule~ zum Lehramt an der Grundschule 
und Hauptschule, zum Lehramt an der Realschule, 
zum Lehramt am Gymnasium sowie zum Lehramt für 
die Sekundarstufe I, 

5. an der Gesamtschule in den Jahrgangsstufen 5 bis 
10 Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum 
Lehramt an der Volksschule. zum Lehramt an der 
Grundschule und Hauptschule, zum Lehramt an der 
Realschule, zum Lehramt am Gymnasium sowie zum 
Lehramt für die Sekundarstufe I, 
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6. am Gvmnasium und der Gesamtschule in den Jahr­
gangsstufen 11 bis 13 und am Berufskolleg Lehrerin­
nen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt am 
Gymnasium, zum Lehramt für die Sekundarstufe II, 
zum Lehramt an berufsbildenden Schulen. zum Lehr­
amt an der Fachschule oder der Höheren Fachschule, 

7. Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum 
Lehramt an Sonderschulen und zum Lehramt für 
Sonderpädagogik entsprechend ihrem Studiengang 
gemäß den sonderpädagogischen Anforderungen. 

(2) Wer die Befähigung zu einem schulform- oder 
schulstufenbezogenen Lehramt erworben hat, kann in 
entsprechender Anwendung des § 11 Abs. 2 und 3 eine 
Befähigung zu einem Lehramt im Sinne dieses Gesetzes 
erwerben. 

(3) Erweiterungsprüfungen nach Maßgabe bisheriger 
Vorschriften, die bis zum 31. Dezember 1991 abgelegt 
worden ·sind, bleiben unberührt. 

(4) Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum 
Lehramt an Volksschulen oder an Grund- und Haupt­
schulen erwerben die Befähigung zum Lehramt an 
Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechen­
den Jahrgangsstufen der Gesamtschulen, wenn die zu­
ständige Schulaufsichtsbehörde 

1. aufgrund einer mindestens siebenjährigen Tätigkeit 
als Seminarausbilderim1.en oder Seminarausbilder an 
Studienseminaren für das entsprechende Lehramt 
oder 

2. aufgrund einer mindestens siebenjährigen Tätigkeit in 
Schulleitungsfunktionen an der Hauptschule sowie 
eines einstündigen Kolloquiums oder 

3. aufgrund einer dienstlichen Bemieilung und eines 
zusätzlichen einstündigen Kolloquiums 

feststellt. dass sie über die fachlichen Qualifikationen für 
das angestrebte Lehramt verfügen. Die dienstliche Beur­
teilung nach Nummer 3 umfasst eine Unterrichtsprobe in 
zwei Fächern. darf nicht älter als drei Jahre sein und 
muss Leistungen bestätigen, die den Anforderungen in 
besonderem lVIaße entsprechen. 

§ 29 
Verwaltungsvorschriften, 

Ministerium 

(1) Das Ministerium erlässt die zur Ausfühnmg dieses 
Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

(2) Ministerium im Sim1.e dieses Gesetzes ist das 
Ministerium für Schule, \Vissenschaft und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen. 

§ 30 
In-Kraft-Treten, Übergangsregelungen 

und Außer-Kraft-Treten 

(1) Das Gesetz tritt mit Ausnahme der§§ 5 bis 11, der 
§§ 13 bis 16 und des§ 28 am 1. August 2002 in Kraft. Die 
§§ 5 bis 11, die §§ 13 bis 16 und der § 28 treten zum 
1. Oktober 2003 in Kraft. Das Gesetz über die Ausbildung 
für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrerausbil­
dungsgesetz - LABG) in der Fassung der Bekam1.tma­
chung vom 18. September 1998 (GV. NRW. S. 564), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2001 (GV. NRW. 
S. 882), tritt mit Ausnahme der§§ 4 bis 10, der§§ 12 bis 15 
und des § 29 zum 1. August 2002 außer Kraft; die §§ 4 
bis 10, die§§ 12 bis 15 und der§ 29 treten zum 1. Oktober 
2003 außer Kraft. 

(2) Studierende sowie Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter, die sich zum Zeitpunkt des In-Kraft­
Tretens der einzelnen Vorschriften dieses Gesetzes in der 
Ausbildung befinden, beenden diese nach den bisherigen 
Vorschriften des Gesetzes über die Ausbildung für Lehr­
ämter an öffentlichen Schulen - (Lehrerausbildungsge­
setz - LABG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. September 1998 (GV. NRW. S. 564), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. Dezember 2001 (GV. l\l~W. S. 882). 
Die Ordnung der Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter 

an Schulen kann vorsehen. dass Studierende unter be­
stimmten Voraussetzungen ,die Erste Staatsprüfung nach 
neuem Recht ablegen köm1.en. 

Düsseldorf, den 2. Juli 2002 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

Wolfgang Clemen t 

301 

Die Ministerin für Schule, 
\Vissenschaft und Forschung 

Gabriele Behler 

- GV. NRW. 2002 S. 325. 

Verordnung 
zur Übertragung der Führung 

des Handelsr~gisters auf zusätzliche Amtsge1·ichte 
Zweite Ande1,mg der Dekonzentration 

(Zweite Anderungs-VO 
zur Handelsregister-Dekonzentrations-VO) 

Vom 8. Juli 2002 

Auf Gnmd des§ 125 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar:... 
keit in der ab 1. Januar 2002 geltenden Fassung in 
Verbindung mit§ 1 der Verordnung über die Ermächti­
gung des Ministeriums für Inneres und Justiz zum Erlass 
von Rechtsverordnungen nach § 125 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar­
keit vom 9. Dezember 1998 (GV. NRW. S. 732) wird 
verordnet: 

Artikel 1 
Übertragung der Registerführung 

Die Führung des Handelsregisters wird übertragen: 

dem Amtsgericht Arnsberg 
für den Amtsgerichtsbezirk Medebach, 

dem Amtsgericht Düsseldorf 
für den Amtsgerichtsbezirk Ratingen, 

dem Amtsgericht Gelsenkirchen 
für den Amtsgerichtsbezirk Gladbeck, 

dem Amtsgericht Köln 
für die Amtsgerichtsbezirke Brühl und Kerpen. 

Artikel 2 
Änderung der Handelsregister­

Dekonzentrations-VO 

Die Verordnung zur Übertragung der Führung des 
Handelsregisters auf zusätzliche Amtsgerichte vom 
7. November 2001 (GV. NRW. S. 798), geändert durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 3. Mai 2002 (GV. NRW. 
S. 152), wird wie folgt geändert: 

§ 1 wird wie folgt geändert: 

Im Teil „im Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf" wer­
den 

1.1 die Angaben unter Landgerichtsbezirk Düsseldorf, 
Amtsgericht Düsseldorf wie folgt gefasst: 

„dem Amtsgericht Düsseldorf 
für die Amtsgerichtsbezirke Düsseldorf und Ratin­
gen", 

1.2 die Angabe 
,,dem Amtsgericht Ratingen für den Amtsgerichts­
bezirk Ratingen," gestrichen; 
Im Teil „im Oberlandesgerichtsbezirk Hamm" wer­
den 
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2.1.1 die Ar--igaben unter Landgerichtsbezirk Arnsberg, 
Amtsgericht Arnsberg wie folgt gefasst: 

„dem ~.\mtsgericht Arnsberg 
für die Ar.n.tsgerichtsbezirke Arnsberg, :;_\farsberg, 
Medebach 1md Schmallenberg," 

2.1.2 die Angabe 

,,dem iuntsgerich.t :.VIedebach für den Amtsgerichts­
bezirk Medebach," gestrichen; 

2.2.1 die Angaben unter Landgerichtsbezirk Essen, 
Amtsgericht Gelsenkirchen wie folgt gefasst: 

„dem Amtsgericht Gelsenkirchen 
für die L-'\mtsge1ichtsbezirke Gelsenkirchen, Gelsen­
kirchen-Euer und Gladbeck," 

2.2.2 die Angabe 
,,dem P. __ m.tsgericht Gladbeck für den Amtsgerichts­
bezirk Gladbeck," gestrichen. 

Im. Teil „im Obe:dandesgerichtsbezirk Köln" werden 

3.1 die .Angaben unter Landgerichtsbezirk Köln, ft .•. mts­
gericht Köln wie folgt gefasst: 
„dem i\.mtsgericht Köln 

7122 
Bekanntm.acbung 

des Iukrafttretens des Staatsvertrages 
zwischen dem Land Rheinland-Pfalz 
und dem Land Nordrhein-Westfalen 

ü.ber die Zugehörigkeit 
der Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer 

und der vereidigten Buchprüferinnen 
und Buchprüfer des Landes Rheinland-Pfalz 
zum Versorgungswerk der \Virtschaftsprüfer 

und der vereidigten Bucbp1·üfer 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

Vom 2. Juli 2002 

Nachdem die vom Land Nordrhein-vVestfalen und dem 
Land Rheinland-Pfalz ausgefertigten Ratifikationsur­
kunden am 7. Mai/25. Juni 2002 ausgetauscht ,vu.rden, ist 
der Staatsvertrag gemäß irrtikel 8 Abs. 1 am 1. Juli 2002 in 
Kraft getreten. 

Düsseldorf, den 2. Juli 2002 

Der Ministerpräsident 
des Landes ·Nordrhein-Westfalen für die Amtsgerichtsbezirke Bergheim, Brühl, Gum-

mersbach, Kerpen, Köln, Wermelskirchen und Wip- (L. S.) 
perfürth," 

Wolfgang Clement 

3.2 die Angaben „dem Amtsgericht Brühl für den 
Amtsgerichtsbezirk Brühl," und 
,,dem Amtsgericht Kerpen für den Amtsgerichtsbe-

- GV. NRW. 2002 S. 331. 

zirk Kerpen," gestrichen. 763 

Artikel 3 
ln-F...raft-Treten 

Diese Verordnung tritt hinsichtlich der Übertragung 
der Registerführung für 

die Amtsgerichtsbezirke Gladbeck 1.md Medebach am 
1. August 2002, 

die Amtsgerichtsbezirke Kerpen und Ratingen an1 
1. September 2002 und 

den iuntsgerichtsbezirk Brühl am 14. Oktober 2002 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 8. Juli 2002 

Der Justizminister 
des Landes :!>Tordrhein-Westfalen 

Jochen Dieckmann 

- GV. :NRW. 2002 S. 330. 

Bekanntmachm1g 
cler Eintragung der Versclunelzung 

der Provinzial Holding Westfalen und 
der Provinzial Leben Holding Westfalen 

Vom 3. Juli 2002 

Am 13. Juni 2002 ,v1.rrde die Verschmelzung der Provin­
zial Leben Holding Westfalen (ehernals Westfälische 
Provinzial-Lebensversicherungsanstalt, Versicherung 
der Sparkassen) auf die Provinzial Holding Westfalen 
(vormals \Vestfälische Provinzial-Feuersozietät Versiche­
rung der Sparkassen) entsprechend den Satzungsbe­
sc!1lüssen vom 19. November 2001 (GV. ::,iTRW. S. 790) im 
Handelsregister eingetragen. Damit ist die Provinzial 
Leben Holding \Vestfalen erloschen. 

)/Iünster, den 3. Juli 2002 

Der Vorstand 

Dr. Heiko Winkler 
Vorsitzender des Vorstands 

Rainer de Backere 
.:.VIitglied des Vorstands 

- GV. NRW. 2002 S. 331. 
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